
Buchbesprechungen 

Ernst Fomhoff. RechusttU11 im Wandel. Ver­
/awmgsrechtlichr Abhandlungen '9$4-'97), 
1. Auf/., München 1976, ,158 S. DM )Z,-

Die Neuauflage der Aufsatzsammlung wurde 
gegenüber der im Jahre 1964 erschienen Er­
sl~uflage, die Abhandlungen aus den Jahren 
'950-1964 zusammenstellte, um ach, Tirel 
erweitert, "ier vom Verfasser vor 1954 publi­
zierte Aufsitze wurden ent feml, so daß die 
zweite Ausgabe im Ergebnis einen neuen 
Sammelband abgibt.' Nach dem Tode Ernst 
ForsthoUs im Jahre t974 wird die Sammlung 
herausgegeben von Klaus Frcy, der im Vor­
WOrt den verstorbenen konservativen Staats­
rechtslehrer feiert als ein!'n der le!Zten War­
ner vor dem Verfall des Rechtsstaates. Der 
vom Herausgeber konstatierte .. Autor;t:üs­
verlust des Rechts" reicht " ... vom Nicht­
verbot m:lteriell verfassungswidriger Parteien 
über die Einstellung Radikaler in den äfferll­
lichen Dienst, die um.ureic.hende Verfolgung 
von Anarchisten und anderen Staatsfeinden 
bis hin zur Weigerung von Poli7..eibchörden, 
Hilfe bei der Vollstreckung eines gerichtli­
chen RäumungsbefehJs zu leistenu. Dies sind 
die dem Herausgeber in letzten Gesprächen 
mitgeteilten Gedanken ForsthoHs, dessen 
Denken - so das VorwOrt - sich immer um 
die .Erkenntnis des Rechtssu3,!es sowie sei­
ner geisrigen und instilUlionellen Verände­
rungen" bemüht habe. 

1 Die Abhmdlungcn sind: I. Die Bundcsrepublik 
Dculschhnd . Umrisse einer Re.lanalyse (,,60); 
1. D.u politische Problem der AUlOrit:i1 (t9S7); 
}. Vcrf."ung und Verlassung$wirklichkei, der 
BunJcs,cpublik (1968); 4. W .. garantien da.! 
Gemeinwohl' (t97}); !. Verfmungsprobleme 
des Sozialsu.o.tc, (19H); 6. Bcgrifl und Wesen 
d ... so~ialen Rech15SLlates ('9H); 7. Slruktur· 
wandlungen der modemen Demokmie (1964); 
8. Ober M.ßnahmegcsetze (1915): 9. Die Bin­
dung an Gesetz und R.,.;hl (1959): 10. Die Um· 

Nun spricht ForsrhoH tatsächlich in den mei­
sten der hier publizierten Aufsätze vom 
RcxhlSstaat. Ausgegangen wird dabei von ei­
ner Rechtsst.l3.csdokrrin, die auf den {ormalen 
Charakter recht5Sta:uJicher Strukturmerkma­
le abstellt und sich bewußt von materialen 
Rechtsstaatskonzeptionen distanzien. Die 
rechtsstaadiche Verf:tSsung sei durch einen 
.. hohen Grad der Fonnalisierungu (6., S. 72) 
gekennzeichnet, ihre Slrukturmerkmale wie 
Gewaltenteilung, Gesetzesbegriff, Prinzip 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Ge­
währleistung der Grundrechte und Unab­
hängigkeit der Gerichte tragen die Bedingun­
gen ihrer Wirkungsweise in sich selbst. Auf­
gelöst werde das Gefüge strenger Formtypik 
der Verfassung durch eine als ,.geistes""issen­
schaltlich. apostrophiene Methode, die im 
Anschluß an die von Smend an die Verfas­
sung herangetragene Forderung nach der 
»Einordnung der einzelnen st3atsrechdichen 
Nonnen in das Sinnsystem des staatlichen 
Integrationszusammenhangs. aus den 
Grundrechten ein , Kultur-, Wert- und Gü­
tersystem. (to., S. t 33) konstruiere. Die 
"Abdankung der juristischen MeLhode zu­

gunsten irgenwelcher geisteswissenschaftli­
chen Arten des Denkens. (10., S. tJ5) habe 
den Irrationalismus in das wesentlich auf Ra­
!ionaliüt angelegte Recht eindringen lassen. 
Obwohl in übereinstimmung mit Max We­
ber jene durch Bereche.nbarke;t und Voraus-

bildung des Vcrfassungsgeselzc' (I'S9); 11. Zur 
Problematik der Verfassungs.uslcgung. Die 
sL1>uidcologische Unterbilanz (196t); ,. . Ocr 
introvertierte RechtS<! ... , und seine Verortung 
(1963); I}- Von der Stlatsr~htswissenscha/t zur 
RLochtsStuuwi<5eruchah (1968); '4, Zur heUl;' 
g~n Situ~.ion eincr Verlas.urtgslchre( (968); 's. 
Ocr lästige Juris. (1911); ,6. Ocr JuriSl in der 
indus.ndlen Gesellsch.f< ('960): (7 . Rechn­
staO! oder R.ichterst ... t? ('969) 
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sehbarkeü st<ladichcn Handelns definiene 
Rationalität des "gesat:z.ten Rechcs a an Bedin­
gungen der GesamtSlruktur der durch "Jndu­
striaJ isierung und massentüm liehe lebens­
formen gepmgten Sozi:uordnung« (9., S. 11S) 
festgemacht ise, soll umgekehn der .. Ein­
bruch des Irrationalismus ~ in das staatliche 
Recht kein Indiz für einen etwa der .Ver­
schränkung von Staat und Gesellschaft. ge­
schuldetem StrukturwandeJ dcr Sozialord­

nung sein. Die Diskreditierung der formalen 
Gesetusmäßigkeit sei ausschließlich Resultat 
der auf Machterweiterung ihrer Bc.>fugnisse 
bedachten Rechtsprechung, die unter Beru­
fung auf ein material bestimmtes Recht die 
Gesetzesbindung abgestre ift und den Wandel 
vom Rechtsstllt zum justizstaat eingeleitet 

habe. Die .wenphilosophierende(n) Juri­
sten«, die sich im Nachbeten der Scheler­
sehen materialen Wenethik dem Vorwurf 
auch des philosophischen Anachronismus 
aussetzen, haben die Technizitat der rechts­
staatlichen Verfassung zerstört und die Lega­
litat diskreditiert . Die scharfe Kritik an einer 

Methode, die im Beschluß des Bundesverfas­
sungsgerichts zum Radikalenerlaß' mit der 
U mimerpretation der Freiheitsrechte dt:s 
Grundrechtskatalogs in eine militante Wert­
ordnung ihren (vorläufigen') Tiefpunkt er­

reicht hat, läßt den Gedanken verführerisch 
erscheinen, Forsthoffs fOlmaJcn Rechts­

sta.ltsbegrifl einer die prinzipielle Offenheit 
der Verfassung verteidigenden Verfassungs­
rechtlehre zU1;uschl~gen . Erste Zweifel an ei­
nem solchen Versuch, Fros!hoff als une rei­
willigen Bündnispartner in die Phalanx einer 
die demokratische Legalität gegen die Sub­
stantiaJisierung des Formalrechts abschir­
menden Veriassungsinterpreution einzu­
spannen, ergeben sich bei näherer Belr3ch­
tung seiner Kritik an den .wertphilosophie­

renden Juristen ~. 

Die hgeisteswissenschaltlieh-werthierarchi­
sche( ) Auslegung des Grundgesetzes~, wel­
che die "Umdeutung der Grundrechte in we­
sentlich sO'lial delermi nierte Nlichtbindun­
gen unter weitgehendcr Eliminierung ihres 
liberalen Gehalts. (J 0., S. 141) betreibe, 
zeichnet veramwonlieh für jene Ver3Jlke-

l BV.riGE }9, S, } }4 Ir. 
} Zur SoziaJ,,;uudiskussion, luf die hier nich, 

wci,.r .ingeg.ngen werden soll , vg/. die Beilrä­
ge in : Ernu FOl"SthoH, Rtchwtl,tlichk.i, und 
So:r.ialmulichkei" Dlrmsudt t968_ 

4 Grl Schmin, Oie L.tge der europiischcn 
R.ch"wisscnsch~ft , in : Verl:><sungsrechtlichc 

rung des Sozialstaatsprin:z.ips auf Verfas­
sungsebene, die FOTSthol( als strukturwidrig 
mit dem Rechtsstaat, der nur als bürgerlicher 
möglich sei, br3Jldmarkr. Weil rechtsstaat ­

liche Gewährleistungen in der Fonn der Aus­
grenlung geschehen, sozialstaatUche Rechle 
lber auf Teilnahme ~usgerichtet sind , müssen 
Rechtsstaat und Sozialstaat ~ihrcr Intention 
na<:h du rehaus verschieden, um nicht zu sa­
gen Gegensätze. (6_, S. 7S) sein.' Der Sozial­

staat bleibe verwiesen auf die Verwaltungse­
bene, wobei die "sozialsta~tliche Beweglich­
keit. (6., S. 86) aufgefangen werde durch den 
"liberalen Gehalt« der Grundrechte, in letz­
ter Instanz durch die verfassungsmäßig ge­
schützte, unverrückbare Rechtsposition Ei­
gentum . Motiv für die Ablehnung einer ma­
terialen Wertlehre im VeriassLlngsrecht ist 
nicht bloß die Furcht vor der mit dieser 
Methode in die Eingrenzungen bürgerlicher 
Rechtsstaatlichkeit hereinbrechenden Gefahr 
einer das .bestehende System der Güterver­
teilung~ modifizierenden, gewerkschahlich­
sozialdemokratischen Politik. Vielmehr stellt 

sich Forsrhoff mit der Abkehr von jenem 
Ansm:, der gegen die Legalität wertgebunde­
ne, subStantielle Inhal!e kehrt, in die T ndi­
ti on der von earl Schmit! in der SchriEt .Die 
Lage der europäischen Rechtswissenschaft.' 

entworfenen und in seinem Bettng lur 
FomhoH Festschrift' vertieften Lehre, die 
das von demselben Autoren einst virtuos be­
herrschte Gegeneinanderausspielen von 
werthaften legitimitätsvofStellungen gegen 
die gesetzesstaatliche LegaJität aufgibt, weil 
das Terrain der Legitimität vom revolutionä­
ren Marxismus besetzt worden sei . In die 
gleiche Richtung weist ForsthoHs Warnung : 

"Die auf eine überpositive Veriesrigung der 
rechtsstaatlichen Veriassung gerichteten Be­
strebungen müssen ein konsolidicrtes Wert­

bewußtsein und eine dadurch, somit außer­
rechtlich gesicherte Verbindlichkeit natur­
rechtlicher oder sonstiger ethischer Gehalte 
voraussetzen, denn nur dlnn ist die Annah­
me sinnvoll, daß diese Gehalte im kritischen 
A.ugenblick - und nur auf ihn kommt es 3Jl 

- eine Chance haben wirks:tm :z.u werden. Es 
gehön jedoch zu den Merkmalen dic-ser Zeit. 

Aufsiil7.c aus den Jahren t9'4-t9j4 , • . Aun. 
Bo,lin 197), S. }86/1. 

S Clrl Schmiu, Di~ Tyr>nnci der Werte, in : Säku­
larisation und Utopie. Ebracher Studien. cm>l 
ForsthoH zum 65. GeburtSt'g, Stungan, B.rlin, 
Köln . Mainz '967, S. 37/1. 
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daß sie in kritischen Siruationen als Ehtik 
oder Siltlich keil proklamiene Ideologien in 
beliebiger An. und zu beliebigen Zwecken 
hervor- und an den M:lI)n zu bringcn vennag. 
Wer sich heute auf solche überposiliven Ge­
hahe verliißr., stellt einen Wechsel auf die 
Zukunft aus, von dem niemand weiß, wer ihn 
präsentiere .. . " (9., S. 113). Anders aber als 
Schmitt, der auch die Legalitäl infolge ihrer 
[nslrumentalisieN/\g durch den demokrati­
schen Gesetzgeber verwirft und die Ahema­
live i/\ der Hi/\wendung zu einem von 
menschlicher Setzung abstahierenden . No­
mos der Erde"~ formuliere, vertraut Forst­
hoH weiterhin auf die Stabilisierung des ge­
seUschafrlichen status quo durch die Legali­
tät. Allerdings soU - und in dieser Einschrän­
kung liegt die antidemokratische Crux der 
FOT51hoffschen RechLSstaatsdokuin - der Le­
galitiit die ~freie Fungibilität« (t 1., S. 16.j) 

genommen werden. 
Mine! der Beschneidung des .Par!amemsab­
solutismus" (8., S. t' 3) ist die Rückbindung 
parlamentarischer Entscheidungen an eine 
).unverrückbare Kernsubst:rnz der Verfas-
5ung~ und die .Angleichung der verfassungs­
gerichtlichen Normenkontrolle an dic Maß­
stäbe der verwalrungsgerichtlichen Komrol­
le- (8., S. 120), ist doch für Forsrhoff die 
Auffassung, das Parlament als Exponent des 
demokratischen VolkswiJlens habe in Aus­
übung seiner gesetzgeberischen Funktion ein 
Anrecht auf größere Freiheit von Kontrollen 
als die Verwaltung, rechtsstaatlich nicht 7.U 

begründen. Das Mißtrauen gegen parlamen­
tarische Entscheidungen und die hierzu kor­
respondierende Dominanz der Verwaltung 
grunden in einer soz.iolo~schen Analyse, die 
im gesellschaftlich-staatlichen Bereich StNk­
turveränderungen auheigt, die zur Folge häl­
ten, daß das soziale Ganze nicht mehr poli­
risch regiert, sondern nur noch verwaltet 
werden könne. So sei der verwallende Sozial­
S('131 mit dem Rechtsstaat zwar keine Verbin­
dung auf Verfassungsebene eingegangen, 
dennoch aber ist Forsmoff ·7.lllolge die gesell­
schaftliche Realit~r der BRD mit der Ent­
wicklung zum Sozialst:lat zutreffend be­
schrieben. Da diese Sozialordnung nicht in 
die Verfassung eingehen kann - das Sozial­
suatsprinzip isr St4atszielbesrimmung, nicht 
Verfassungsauftrag -, treten Verfassung und 

6 Cul Schn.iu, Der Nomos der Erde im Völker­
redl! des Jus J>ublicurn Ellrop,cum. 2. Aun .. 
B~rlin '97~ · 

Verfassungswirklichkeit auseinander, die 
V e.rfassu ng vermag das soziale Substrat nicht 
mehr zu erfassen. Gekennzeichnet ist die von 
verfassung~rechtlichen Eingrenzungen abge­
koppelte Verfassungswirklichkeil von einer 
Verdichtung der Interdependenu:n von Sta3.t 
und WirtSchaft , die ein durchrationalisierecs 
System produziert, das zum einen infolge 
seiner Kompliziertheit nicht nennenswert 
veränden werden darf, also nur noch von 
S~chverslandigen verwaltet werden kann (. Je 
kompliziereer die modernen Staatsfunktio­
nen werden, um so mehr entziehen sie sich 
dem demokratischen Urteil .. .• 7., S. 102), 

zum anderen als Preis für die Leistungen auf 
dem Gebiet der Daseinsvorsorge die be­
dingungslose Anp:rssung der Staatsbürger 
fordert. Die beschworene T echnizitäl der 
Verfassung vermag dem in das technisch 
slruktu,;erte soziale Gmze einbezogenen 
Bü rger ledig.lich noch ein» Freiheitsreserva!« 
(['I-> S. 2It) zu sichern, dies jedoch nur so­
lange, wie er das Systcm im grundsätzlichen 
akzeptien: .Wenn das, was der Stut leistet, 
von solchen, welche die Adaption verweigern 
oder welche diese Leistungen als selbstver­
ständlich hinnehmen, nicht anerkannl wi rd, 
ist die Auseinandersetzung zu Ende. Ocr 
Staar iSl auch nicht in der Lage, solchen 
prinzipiellen Gegnern Konzessionen zu ma­
chen, da das s02.ialstaadiche System mit allen 
seinen lmplikationen nicht nennenswen ver­

ändert werden kann. Die Opposition., . 
steht vor der Alternalive, sich 3ußerh2.lb der 
Wirklichkeit zu fonnulieren und damil UlO­

pisch zu werden oder sich in der politischen 
Realitär in der Weise zu veronen. daß sie sich 
in eine der W cltbürgerkriegslronten - Mos­
kau, Peking, Kuba - eingliedert. « (3 ., S. 30). 
Wer sich dem System politisch widersetzt, es 
StÖrt, wird in eine der Weltbürgerkriegsfron­
len eingeordnet, wird zum Feind, Carl 
Schmin hatle 1927 die Freund - feind Theo­
rie als bürgerliche Antwon auf die marxisti­
sche Theorie des Klassenkampfs konzipiert . 
Feind ist, wer den staatlichen Eliten das Mo­
nopol des Politischen streitig macht. Forst­
hoffs Feindbestimmung unterscheidet sich 
vom Schmir15chen Ansatz dadurch, daß über 
das Monopol der politischen Entscheidung 
nicht mehr der Slaat als eine die Gesellschaft 
überragende, von ihr deutlich geschiedene 
Größe unbestritten verfügen kann . Denn der 
Staat ist in ForsthoHs Staatslehre eine recht 
problematische Kategorie. 
Der ei nstige Ideologe des tOt lIen Staates, der 
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'9H Adolf Hitll'f als ~Führer der na,ionalso­
zialisrischen Bewegung« dem .. überzeitl ichen 
Geselz des Staales~ u nlcrordnen wollte' und 
sich damit .. miLlcn in die Nesseln der Bewe­

gung_ serzte', muß nach '945 bed~uernd 
konstatieren, daß die ", . . WirkJichkeit die­

ses verfaßren Gemeinwesens Bundesrepublik 
lind die überkommenen Begril/e und Krite­
rien der Staatlichkeit nicht mehr zusammen­
stimmen«. (1., S. 1). Zwei Gründe werden 
genJJlnl für den Verlust der Staatli,hkeit: 
einmal der • Verschleiß der staalsideologi­

sehen Substanzen« durch den Nalionalsozia­

lismus (3.,31). und sodann die .Nullpunktsi­

mation des Jahres '945· (1., s. 3), von der 
aus der sozi.1.le Wiederaufbau nach dem. Zu­
sammenbruch. nicht in sla:ulichen Formen 
erfolgte, vielmehr hänen die in der Wirt­
schalt tätigen Krafee das soziale Gefüge re­
stauriert. Mit dem VerluSt staatliche r Priori­
tät und Superiorität sei die BRD als Staat zur 

.Funktion der Gesellschaft" geworden. Ab­
geschlossen werde die Entstaatlichung durch 
die Zuweisung soz.i:JJstaadicher Funktionen 
an den Staat, denn mit der Aufgabe der. Ver­
reilung aus dem Sozialprodukt- werden 

staatliche Entscheidungen den Bedi ngungen 
des Winschaftens ausgeliefert. Weil der Stolat 
sich jenen Bedingungen anpassen mü~se, ver­

liere er seinen herrschaftlichen Charakter 
und das Monopol des Politischen. 
ForsthoHs Bewerrung dieser Realanalyse ist 
ambivalent. Einerseits findet sich in seinen 
Abhandlungen die konservative Klage über 
die »staalsidcologische Unterbilanz. (insbcs. 

I'" S. I SJ H.), andererseits gewinnt er der 
neuen nichtsllatlichen Form politischer Auf­
gabenbewähigung positive Momente ab, Po­
sitiv wird die sysremstabilisierende Funkrion 
der Verschmelzung von Staat. Winschah und 
Sozialordnung, mll Galbraith als »Techno­
slnlkturu gekennzeichnet (3., S . .29), gesehen. 
Das System sei subil, weil es bedingungslose 
Adaption fordere und seine Komplex ität jede 
Möglichkeit einer grundlegenden Reform 
ausscheide. Die .subtil immoviblc() Ord­
nung« ist solange nicht gerährdet - auch nicht 
durch .verfassungsfeindliche Bestrebungen . 
-, wie die Okonomie prosperien und dem 
Staat die Veneilerfllnktion aus dem stetig 
steigenden Sozialprodukt geslanet. Jedoch 
vertraut Forsthoff kei neswegs - und dies 

7 Ernst FOr'lnoH. O.r [ot,le Sta'l. H.mburg 
r9H· 

8 So Helmut Ridder. Zur Verf<1.\Sung.>dokuin des 

hebt ihn von allen fntegrarionsideologen ab 
- der Permanenz winschaftlicher Prosperi-
13t; die unausweichliche ökonomische Krise 
werde .Kenenreaktionenu 'luslösen, die in 
den politischen .. Ernstfall .. münden .• Jede 

mutliehe Verfassung oder 5taatsordoung hat 
ihren Ern s rlall , und in ihrem Ernstfall tritt 
das Problem der Aurorität sozusagen in die 

Entscheidung und Bewährung." (2., S.2'). 
Damir ist das Dilemma der politischen Theo­
rie Forslhoffs formuliert, daß nämlich der 
moderne Sozial- und Verteilerstaat echee po­
Ijtische Herrschafr unmöglich macht, er aber 

in der Krise Herrschaft und Autorität unver­
gleichbar meh r braucht als jede staatliche 

Formation zuvor. (l., S. 23/24) 
Welche Lösungen werden für die skizzierte 
Anlinomie angeboten? Ein Aufsatz au~ dem 

Jahre '956 wirft das Problem lediglich auf 
und warnt vo; dem leichtfertigen Venrauen 
in ein ständig steigendes SO'l.ialprodukl. Vier 
Jahre später klammen Forsthoff für die ge­
genwänige ,.historische Phase- den Ernstfall 
aus, denn die .. Annahme (sei) nicht mehr 
utopisch, daß es heute möglich ist, Krisen 

gefährlichen Ausmaßes .. . in den Anfängen 
zu erkennen und abzuwenden •. (1., S. I}) 

'968 hingegen - die Bundesrepublik halle 
soeben ihre eTSle Rezession erlebt - reißt er 

die Antinomie wicder auf und restauriert den 
"starken Staat~, den es als ~Bollwerk" gegen 
.weltrevolutionäre Frontend auszubauen 

gelte (3., $. 38). Eine ganze andere Amwon 

gibt eine '970 veröffentlichte Abhandlung,' 
die unverständlicherweise nicht in die Auf­
satzsarnmlung aufgenommen wurde: die so­
ziale Realisation mit all ihren politischen Fol­
gen ist abgeschlossen, die BRD befindet sich 
im Stadium der rechnischen Realisation. Die 

Technik löst zwar weder gesellschafdiche 
noch polilische Probleme, aber sie .erledigt" 
dieselben, indem sie diese .überholt". So 
müssen der Marxismus, der sieh dem Zeital­
ter der sozialen Realisation verdanke, wie 
überhaupt jedes Konzept für eine .neue und 

bessere politische oder gesellschaftliche Ord­
nung" zu einer reaktionären KJamotle ver­
kommen. Weil die Technik jede Bindung an 
die Produktionsverhältnisse weit hinter sich 
lasse , werde das von der Technik und den ihr 
zugeordnc.>len Strukturmerkmalen Disziplin 
und Adaption abgeschouete soziale Systcm 

NS-Sum"5, in: KJ '969, (Hefr }),S. 11r (f .. z}6. 
9 Ernsl Forsthoff. Von der S()7i>.len LUr techni. 

schen RelliS>lion, in: Der 5,,>1, '970, S. r ~! H. 
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krisenunanfällig. Der St.utslehrc obliegt nun­
mehr bloß noch die Klärung der Frage. ob 
eine Instanz ex.islem ise, die den technischen 
Prozeß in Schranken zu weisen vermag. be­
VOr er auch die bürgerlichen »Freihei!sreser­
vate« vernichtet. Dazu freilich bedü rfte es 

- wie ForsthoH in dem Buch .Der Staat der 
I ndusrriegesellschaft. '0 aus{üh TI - jenes tra­
ditionellen, längst der Vergangenheit angehö­
renden Sealtes. der als eigenständige, autori· 
täre Macheinst;tution imstande wäre, Herr­
schafcsfunktionen auch gegenüber der lndu­
striegeseUschaft auszuüben. Die Bändigung 
der nationalstaadiche Genun sprengenden 
Technik vermag nur noch von einer ineema­
tionalen Organisation geleistet wcrden, ein 
Gedanke, der Car! Schmins Großraumtheo­
rie aufgreift und weiterführt. 
Bis hierher scheiß( es, d3ß die Institution 

Staat endgültig obsolet wird. Ein Jahr vor 
seinem Tod rekurrien ForsthoH j~och 

plötzlich auf den Staat als die einzig denkbare 
soziologische Größe, die die Anarchie der 
Industriegesellschaft und der technischen 
Realisation in der Gemeinwohlverpflichtung 
auffangen könne (40. S. 19 H.). Die längst tot­
geglaubten Kategorien dcs staatsrechtlichen 

Konservativismus werden wieder lebendig: 
der das Allgemeinwohl inkamierende, mit 

überzeitlichen Werten ausgestattete Suat tritt 
gegen die Niederungen der demokratischen 
gesellschaltlichen Anarchie an. Der Rekurs 
auf den Staat als die letzte I nstanz, der gegen 
die organisierten lmeressen der Gesellschaft 
die Wahrung des Monopols der Politik auf­
getragen ist. demonstriert nicht nur, daß der 
Konservativismus au f den starken Staat letzt­
endlich doch nicht veniehten kann . Das 
Feslhalten an dem Repressionsappuat Stalt 
bescheinigt darüber hinaus dem Verfasser ei­
ncn Einblick in die soziale Realität der Klas­
sengesellschaft. der sich auch nicht durch d~s 
eigene ideologische Konstrukt der .• techni­

sehen Realisation~, die den Kbssenaßlago­
nismus eliminieren möchte, blenden läßt. Zu­
gleich manifestiert sich in den Wiederbele­
bungsversuchen eines starken Staatcs mie 
.ethiseh-sinliche(m) prolil. (4., S·49) die 
Aporie konservativen Denkens in einer Ge­
sellschaft, in der die Fonnierung der staatli­
chen Eliten zunehmend fragwürdig wird. 
Gewiß erkläre sich aus diesem S3chverhalte 

'0 Ernst Forstholl, Der 511.1 der Indumiegc,dl­
schal!. Dargestellt am Bcispid der ßundc~rcpu­
blik Dcuts<:hl.nd. München '971. 

auch ein guter Teil des Ingrimms, mit dem 
Ernst Forsthoff die westdeutsche Studenten­
bewegung verfolgt halte. 
Die Aufsatzsammlung ist, obwohl sie das 
suatsrechtliche und poliüsche Werk des Ver­
(~ssers nur schlag!ichtartig beleuchtct, ein be­
achtliches Dokument nicht nur des staats­
rechtlichen Konscrvativismus. Als solches ist 
sie lesenswert sowohl für Juristen und So-

. zialwissenschafder als auch für Historiker, 

die der politischen Reflexion der deutschen 
Nachkriegsgeschichte durch einen Konserva­
tiven Interesse entgegenbringen. Der Her­
ausgeber wäre jedoch besser beraten gewe­
sen, anstelle des langatmigen VorwOrts den 
Band mit einem handlichen Personen- und 
Sachregister zu versehen. Volker Neumalln 

Wollgang Diiubler, D/I, Arbeit".echt. VOll 
der Kinderarbeit 7:l<r Bnriebsverfammg, Re­
wohlt rorOTO "klllell NT. 40f7. Reinbek bej 
Hamburg '976. )81 Seiten, DM 8.80. 

I. 
Wenn Juristen von Verrcchllichung gesell­
schaftlicher Bez.iehungen handeln, liegt es 
nahe, daß sie sich im K reise drehen. Bei 
DäubJer heißt es auf S. 25: .Die sehr starke 
Verrechtlichung unserer Arbeitsbeziehungen 
(. .. ) wird deshalb nicht ganz zu Unrecht als 
Nachteil des deutschen Arbeitsrcchts be­
zeichnet ... Was tUt nun der RechtskuIJdige 

mit der festgeslellten Verrechtlichung? Er 
bleibt allem voran Jurist und sollte wenig­
stens in dicsem Punkt die Realität (an)erken­
nen. Was er mit diesem Wissen anfängt, 
hängt subjektiv davon 3b, ob er gesellschaft­
liche Zustände bewmren oder verändern 
will, und objektiv, ob dies mit rechtlichen 

Mitteln möglich ist. Die Skala der Ansätze 
reicht von ~pezifisch juristischer Innova­
tionsfunktion bis hin zur unvermeidbaren 
und endgültigen Entpolicisierungswirkung 
von Recht. (Vgl. dazu schon eine frühere 
Beschältigung mit D~ubler-Publikationen in 

der KJ t975, S. 46 (f.) Wie auch immer die 
Am worten der betroffenen Juristen ausfallen 
mögen, die Fragen können jedenfalls nicht 
. dahingestellt" bleiben, wenn gesellschaft­
liche, (politisch) bewußte Arbeit geleistet 
werden soll. 
I n diesem rcchmheoretischen Spannu ngsfeld 
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zwischen legallsmus (Rechtsverherrlichung) 
und Rechtsnihilismus (Rechts/einds,h~ft) lie­
gen alle, auch progressive Arbeitsprodukte 
von Juristen; auch Däublers Veröffentlich­
ungen machen davon keine Ausn.lhme. 

Il. 
Däubler hat 1976 erneut versucht, sich in 
dieser verzwickten Lage mit einem .. Leith­
den für Arbeilnehmer~. wie der Unrertitel 
verheiße, aus der theoretischen Klemme zu 
befreien. ·D.1s Arbeitsrecht" deckt .das 
Recht der gewerkschaftlichen und betriebli­
chen Selbsthilfe. ($. 35) ab, was herkömmli­
cherweise mit kollektivem Arbeitsrecht ge­
meint wird . Die Fr:lge Jautet nun. ob der 
AUlOr nur sich selbst oder auch den Adrcssa­
t~n seines erfreulich preisgünstigen Taschen­
buchs' einen Dienst erwiesen h~1. Denn ge­
brauchswertorientiert sollte die Besprechung 
einer dezidien linken Veröffentlichung schon 
sem. 
Vorab und noch ohne Bezug auf den Inhalt 
iSI festzuhalten, daß der Anspruch, .für Ar­
beitnehmer. zu schreiben, sowohl der Dik­
tion als auch der dem überkommenen Wis­
senschaltsbetrieb nachgeformten Denk- und 
Arbeilswcise nach kaum eingelöst worden 
ist.' Dies ist ein Mangel in der Finnenbe­
zeichnung, der nUr denjenigen Slören wird, 
der emens nicht weiß, wer Däubler ist, und 
zweitens im Arbeitsrecht nicht schon gute 
Kennlnisse besitzt. l 

In sieben Teilen behandelt Däublcr Entste­
hung und Funktion des Arbeitsrechts, Koali­
tions/reiheit. T3rifvenrag und Arbeitskampf, 
bel ri .. bliche T nreressenvcnrnung, Mitbe­
stimmung im Unrernchmen und die gewerk­
schaftliche Inleresscnvertretung gegenüber 
dem Staat. 
Bei der Bewahigung dieses beeindruckenden 
Pensums in durchweg hirischer Absicht ge­
lingt Däubler - wie ihm schon mehrfach 
bestaligt wurde' - auch hier eine ungemein 
nÜlzliche Sammlung von Argumenlen, die 
sich als der h M enlgegen"LUstellende Dalterna-

, Dem '977 ein ~wei,c, Band mit vorwiegend 
iodividullroehtlichen Teilen des Arbeitsrechts 
folgen soll; ,ichc die Anl<lindigung S. 380. 

1 Vgl. .uch die KUr7.an7,,·i~ desselben Buches von 
H. M. Pfarr. in Mitbr-st.-Gcspr. '976, S. ')9. 
Für JU'~'tcn Ös! dies ein hübsches Bei,piel Nr 
den .hen Spruch: /alu dcmonst,21io non noce,. 

4 Sjch~ vOr allem R. Erd und U. Mückenberger, 
KJ '97J, S. 46 11. 
Mußte das, wenn .lIein .ul An. '0 und 38 GG 

tive Dogmatiku zur Durchselzung von 
Rechlsforderungen anbietet. Außer der Be­
kräfrigung dieser weithin geteilten f,inschäl­
zung beschränkt sich der insoweit notwendi­
ge Kommentar auf wenige Anmerkungen 
(In .), um dann zur wichtigeren, eing3.ngs 
angedeuteten Verrechtlichungsproblematik 
7.urückzukehren (IV.). 

111 . 
I . ZU kurz gekommen ist m. E. der polilische 
5lreik (5. '36--(39). Abgesehen von dem un­
vermilCeiten Ergebnis, daß An. 20 und 2 S 
GG eine Rechtfenigung der politischen Ar­
beilseinste!lung enthalten.' ist diese Aktions­
form schon aus historischen und vor allem 
(gewerkschaf ts)politischen Gründen stärke­
rer Aufmerksamkeit wen . Gerade zu einer 
Zeit, in der die Schranken des Verteilungs­
kampfes schrittweise du rchbrochen werden, 
der Adressat gewerkschaf dicher forderun­
gen schon längst nicht mehr (nur) .. der Un­
ternehmer. ist und der Humanisierungst;e­
danke den Sektor der lbhängigen Arbeit :w 
erhssen begonnen hat, tue eine Erinnerung 
3n Argumenre ~us der General- und der Mas· 
senstreikdebaue' not; nicht etwa, weil sie 
heute wieder unminclblr paßlen oder ver­
gleichbare Zustände herrschten, sondern zur 
Demonslration einer schon einmal erreichten 
Dimension politischer Kbrheit. Die von vie­
len Anzeichen getragene Annal,me, daß zwi­
schen den gesamlgesellsch:lftlich wirkenden 
Regelungszentren suarlicher und "privat .. -
ökonomischer Führungsfraktionen engste 
Verbindungen bestehen, zwingen zu der 
Schlußfolgerung, daß es einen niehl-politi­
sehen Arbeitskampl praktisch rUcht gibt. Der 
sog. politische St(~ik (-um Arbeits- und 
Wirtschahsbedingungcn~) kann daher nichl 
anders als der .. gewöhnliche. Streik einge­
ordnel werden, während der Gencralslrcik 
nach An der Kapp-Putsch-Abwehr über­
haupt nicht hierhergehön und nach D~ubler 
zu recht heute :us Widerstand gern . Art. ;0 

Abs. 4 GG zu bezeichnen wäre. (So ! 37) 

gestüm. nicht luch für die K.pi'alscile gelt.n? 
- Dies nur zu diskutieren, erübrigt sich here;1S, 
weIl 2. B. der Inves.itionsstre;k l:lngst eine poli­
tische Kampfm.ßnahme der Koozcme gewor· 
den ist. 

6 Vgl. duu A. Grunenberg (H"g.), Die M~,",,·n· 
s'reikd.b.uc. Seillig. von Par ... ",. R. Luxem­
burg. K. K'Ulsky und A. P:tnnekock. Franklun 
'970. 
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.Interessenausgleich und Sozialplan« 
(S_ 16S-170) hätten ebenfalls mehr Raum ver­
dient, zumal die Konzentrationsbewegung 
nicht nur zu mehr und mehr Unternehmens­
pleiten, sondern auch zu steigender und lang­
währender Arbeitslosigkeit führt. Illusionen 
über die Reichweite der Mitbestimmungsbc­
fugnisse des Betriebsrates im Stillegungsbll 
sollen nicht verbreitet werden (Dällbler be­
schreibl auch mil allem Grund die -Befrie­
dungsfunktion. der §§ I I I-I I} BetrVerfG; 
S. 270), doc.h hat dieser Bereich c:xemplari­
sehe Bedeul ung für die in systemgerechle 

Rechlsform gegossene Systemwidrigkeit des 
Arbeilsrechts insgesamt. In Kurzform; die 

objektive Ztelbestimmung dieses Milbeslim­
rnungsrechts ist die Zuweisung und Nutzung 
einer Gegenmachtposition, das Mme/besteht 
aus Befugnissen, welc.he in konfliktabsorbie­
render Weise und mit Integrationslunktion 
zwar rechtliche Voneile bringen, ökono­
misch aber bestenfalls einen vorübergehen­
den Notbehelf und nicht die angestrebte Er­
haltung der Exislenzgnlndlage darstellen. 
Schließlich erscheint auch das Problem der 
gewerkschaftlichen Vertrauensleute (S, t11, 

2S 3-286) gerade im Hinblick auf den ange­

sprochenen Leserkreis nicht ausgeschöpft 
""orden zu sein.' 
1. An manchen SIelIen leister das Leser-Ver­
srändnis mcht recht Folge; so z. B., wenn 
D:iubler aus An. 11 GG folgen: .Schüleror­
ganisalionen dürfen daher ebenso wie Stu­
deOlenorganis3tionen gegebenenfalls sogar 

Kamplmaßnahmen ergreifen.« (S.49) Auch 
klingt der Hinweis an die -Arbeitgeber .. , sie 
W3r~n »schlecht beralcn, würden sie eine 
rechrliche Absicherung (von Tarifabschlüs­
scn) durch m.arliche lohnleirlinien betrei­
ben- (S. 8 I), nicht ganz schlüssig angesichts 
der auch von Däubler rekl:uniencn Repoliri­
sicrung des Tarifkonllikls (ebda.). - Ein Fra­
gezeichen gehon allchan den Rand des takti­
schen Vorschl~gs, bei Forderungen an den 

Gesetzgeber 100% zu verlangen, wenn man 

mit 100% zufrieden isl.' 

7 In dieser Fra!:, sollen die Bemerkungen R. Erd" 
KJ '971, S_ 15 f. zu D'iublers -zweitcrbetriebli­
eher Mitbestimmungssaulc .. nicht wiederholt 
werden. 
VgL S. ,03: Beim Kampf um die Unrcrnrh­
mensmilbestimmung ·hatte man ein für die Ar­
beilgeber .Iästigeres< Modell. tlw. eine pariLlti­
"he, auch die H'uptvcrsammlung einlx2iel\cn­
d. Unternehmensverflssung vor<chlagen mÜ5-
sen, um wcnig5tcns da~ MonlJnmoddl .durch­
,_ubnngen(,Ol 

Inkonsequent erscheint es, wenn Däubler ei­
nerseits m; t ~u Ireffenden Gri.inden einen ver­
I a!sungsrcchtlicheo oder sonstigen Schutz 
der Aussperrung verneilH (S. 156-161) und 
anderseits wenig später erklän, der Arbeitge­
ber könne sich, .. wo es um eine rechtswidrige 
(Streik)Aktion geht, lusn:mmsweise des Mit­
leiS der Aussperrung bedienen .. (S. t66), und 

nicht etwa rlUr einer suspendierenden. son­
dern auch einer lösenden, .. wenn den Strei­
kenden die Unrechtmaßigkeit ihres Tuns be­
wußt ist.- (S. /66)' 
3. Nicht ohne Stocken kommt der kritische 
und sozialwissenschaft lieh interessjene Leser 

uber die grundlegenden .Ablcitungs.-passa­
gen am Anfang des Buches hinwcg 
(S. >7-29). Däublcr ist nicht vorzuwerfen. 
daß er kcin Allroundgenie \SI,'o doch häuen 
ein palr Verweise auf weiterfuhrende Liu~ra­
tur dazu beigetragen, die notwendige Obcr­
flächlichke;1 der .Herleilung" des Arbeits­
rechls aus den ökonomischen und politischen 
Verhähnissen akzeptabler zu machen. So ist 
dc:r malerialislische Ansat]. eben nur fühlbar 
- immerhin. 
In der juristischen Einschätzung läßt sich 
ohne weiteres Heide M. Pfarr (a. a. 0., 
S. 139) folgen: Die Fülle der wichligen und 
brauchbaren Matc:rialien und Argumente lei­
deI zuweilen daran, dlß die Rechlspre­
chungstendcnzen 7.U positiv im Sinne einer 
gewerkschafrs- und gegenmachtorientierren 
Praxis gcsehen werden. 

IV. 
Der Begriff der Vern::chdichung, Wte ihn 

Däubler (5. lS) verwendeT, muß insoweit er­
gänzt werden, als eine Verrechtlichung .im 
Sil)ne staatlichen Rechts. gemeint war. Nun 
änden das zwar nichls an der leinen List, die 
sich hinter der Formel einer • Verrechtli­
chung des Arbeitsrechts« mehr schlecht als 

rechr verbirgt, doch lassen sich mit dem Zu­
satz möglicherweise Vorwurfe entschärfen, 

die Däubler im Gefolge früherer Arbeiten hat 
hören mÜ5sen ." Ein \'V'andel in D2ublers 

9 Zu denselben Z"'cileln führt os, wenn n~eh der 
Schild.·rung dcr gravierenden Bedenken gegen 
die Zul:i5sigkcit von einstweiligen Verlügungcn 
gegen S<reiks (5. ,67 1.) diese höchst ~ffekt"e 
Unternchm.""aife doch in Frage kommt, wenn 
der Streik -offensichtlich rechtswidrig iSl .. · 
(S, ll>9l 

'0 Was er schon andernon, hervorgehoben h2l, 
vgl. W_ Diubler, GtScllsch,ftlich" Interessen 
und Arbeitsrecht. Koln 197~, s. 4'-

1I Gernoln, sind vor allem die Besprochungen von 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1977-3-434 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 08:54:56. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1977-3-434


Grundauffassung von der DoppeHunktion 
von kritischer Rechtswissenschaft als Ideolo­
giekritik und Absichcrung von Handlungs­
spielräumen isc allerdings nicht festzustel­
len ." Deurlich wi rd das z . B. bei der ange­
strebten "rechtliche{n) Absicherung der (ge­
werkschaftlichen) Vertrauensleute_ (S.28S) . 

Dann rückt die Frage in den Vordergrund, 
was denn mit einer nicht nur beklagten 

(5. zS), sondern auch erwünschten (5 . .28S) 
Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen an­
z.ufangen isl. Um im folgenden einer ~Ver­
rechtlichung von Recht . aus dem Wege zu 

gehen, sei klargestellt, daß unter jener Zu­
nahme von Recht alles das verstanden wer­
den soll, was gesellschahliehe Beziehungen 
und Bereiche neu oder vermeh rt umer die 
KauleI von Rechtsform bringt; im Unter­
schied zU Däublers Verständnis (S. 1 j) ist 
nicht nur an staatliches, sondern ebenso an 
"privates. Recht (Tarifvertrlg, BClriebsver­
e;nblnmg, etc.) mit Normcharaklcr und juri­
stischen Sanktionsmechanismen gedacht. 

In die N:ihe des Problems führen wenigstens 
2wei Wege : 
I. Vom A rbei tsmillel der Juristen ausgehend 
müßte ein materialistischer Ansau 7.U dem 
Zwischenergebnis kommen, daß andere als 

spezifisch rechtliche Denk-( = Produk· 
tions -)Miuel nicht zur Verfügung stehen. 
Darüber hilft die Hobbygännerei ebensowe­

nig hinweg wie eine noch so ernstgemeinte 
Gastrolle in der materiellen Produktion . 
Hieraus folgt die Festlegung auf Nonnarbeit 
mit allen überkommenen und neu entwickel­
ten Spe2ialitätcn der Rechtsfindung. -ausle­
gung und -anwendung. Erst diese absonder­

liche Kompetenz ermöglicht -alternative 
Dogmatik., das heißt den Einsatz von Recht 
im juristISchen Kampf, der im Ausbildungs-. 
Justiz-, Verwaltungs- oder sonstigen Ober­
bauberrieb scallfindcL Das heißt weiter, daß 
auch der aufgekläne. refonnorien{iene, 50-

zi"lwissenschnftlich .. integriene" usf. Jurist 
seine Normcn- und Methodenw~rkstatl 

nicht allein durch die Kraft des Willens ode" 
der Imagination in einen Produktionsbetrieb 
verlegen oder gar verwandeln kann, um don 
etwa den Politisierungsprozeß voranzutrei­
ben. (Er wü rde ganz ci nfach nicht verStan­
den. So kann auch Däublers Leitfaden nicht 

R. Erd, U Mü.ckenberger und F. H3SC. )(J 
'97\. S. 46--69, 

11 Siche J"u R. Erd, ebda., S. 47. 
I J Vgl. dazu J"n Di,kuss;on,bellrAg "On W. 

"on den ~Arb<"itnehmern" gelesen 

werden.) 
Hat sich ein Jurist in dieser Eigenschaft zu 
einem Beitrag für die gesellschaftliche (Re)­
Politisierung el1lschlossen, so steht er vor 
einer paradoxen Sit uation : mit seiner Rechts­
arbeit befördert er zwangsläufig die Ver­

rechtlichung, indem er an einen gesellschaft­
lichen Realbereich mit jurist ischen Katego­

rien herangeht; sein Ziel aber ist Em-Rechtli­
chung im Sinne von Politisierung. Die not­
wendigen Zwischen schritte, die aus dem Di­
lemma (abstrakt: mehr Recht für die - ten­

denz ielle - Aufhebung von Recht) heraus­
führen könnten, sind im Streit lmd noch sehr 
unklar. 

F. Hase (KJ t975. S. 67) meint etwa katego­
risch, daß Juristen keine ~innov310risehe 
Funkt ion- h~lIen. während U. Mückenber­
ger (ebda., S. 6~) davon ausgeht, d~ß • juristi­
sche Argumentationslinien ( .. . ), sofern sie 
Rechtsfragen auf gesellschaftliche Machtfra­
gen riiekbc2iehen, repolitisierende, dem Le­
ga!ismus entgegenarbeitende Funktion (ha­
ben) • . Der scheinbare Gegensat2 zwischen 
beiden Ansichcen verschwindet, wenn die 
.Rückbeziehung ~uf Machtfr:tgen« als spezi­
fisch nicht-jurisrische Aufgabe und als die 
entscheidende rechts- und gesellschafrstheo­

retische Crux erkannt wird. 

Für mei n Verständnis ist der grundlegende 
Widerspruch nicht gelöst: Daß (:ine er­
kämpfte und rechrlich abgesichene Position 
(to-Srunden-ßill ; Koalitionsgrundrecht) ei­
nen gesellschaftlichen Fortsehrlu danrelll, ist 
ebensowenig zu bestreiten wie die Tatsache, 
daß eine Ausweirung von Verrccllllichung 

Freiräume und Phantasie beschneiden kann. 
Die Waffenstillstände (Arbei\.Sschut2gescn:e; 
Verlassungsrechlspositionen) haben objektiv 
- und nicht nur, wie Abendroth anzunehmen 
scheint'!, subjektiv im Interesse der herr­

schenden Klasse - entpolit isierende Wir­
kung. Die Handlungskonsequenz, ständig 
dieser BewußtscinseinschWerung infolge des 
Ruhens auf Rc:chlsposilionen aktiv - ob al s 

JuriSt oder als sonstwer - entgegenzuarbei­

ten '" ist ~war notwendig und richtig, besei­
tig\ aber nicht das Dilemma: die Herrschen­
den herrschen nicht nur über die reale Pro­

duktion, !ondem sie sind offenbar auch in 

A bcndro,h in dnJ, , Blank" u . a .• Ocr K:unpl um 
das Grundgesetz. Frankfurt 1. M. '977. S, 18~ I. 

q So W. Abendroth. ebd • . , S. '90 1., 1')71/, 
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der L3ge, die entpolitisierende Funktion er­
kampfter (zugest:mdener) Rechtspositionen 
der Arbeiterklasse für ihre Interessen dienst­
bar zu machen, jedenfalls in größerem Um­
fang, als es beispidsweisc linken Juristen ge­
länge, durch die von Abendroth gefordene 
Aufkliirungsarbeit den Waffenstillstand für 
die .Mobilisation des Klassenk.1mpfcs und 
dn Klasseninteresses der Arbeiter .. " zu nUI­
zen . M. E. läßt sich der Widerspruch weder 
nur in Richtung Bewußtseinsarbeit noch al­
lein in Richlllng RechLSvernachläS5igung auf­
lasen . 
1 . Ein 7.:weiter Ansatz orientiert sich an der 
ArbeilSCei lung zwischen Theorie und Pr:uris, 
von deren überwindung nicht viel zu sehen 
ist . Ohne weitere Definition des vielge­
brauchten BegriHspaares steht wohl fest) daß 
der RechtswisscnschaJtler'6 in dieser Eigen­
schaft auf der Theorieebene verbleibt und in 
seiner don verrichtelen A Tbeit zutreflender­
weise seine Praxis sieh\. Er kann mit der 
Theorie so umgehen, daß sie zur Verändc­
ru ng und Poli tisieru ng von Praxisberc.ichen 
(und damit auch seiner eigenen theorelischen 
Praxis) beiträgt. Insofern bedüHte es zWar 
des BewußLSeins einer - mittelbar - prak­
tisch-politischen Tärigkeit, doch ist die Ar­
beit selbst noch immer - unmittelbar - Iheo­
misch (z. B. rechtswissenschahlich). Nahe­
liegend wäre nun die Schlußfolgerung, daß 
die versürkte jurislische Durchdringung von 
Realitätsausschnillen nur auf der Erschei­
nu ngsoberfläche eine Verrechrlichung dar­
Stc!lt, während sie tatsächlich ein unabweis­
bares (?) Du(chgangmadium zur (Re)Politi­
sierung des jeweiligen gesellschaftlichen Sek­
tors ist. Das isr denkbar, jedenfalls solange, 
wie Recht und Rechtswissenschaft zum einen 
nich. unversehens zur Produktivkrafl wer­
den", und zum anderen nicht die Grenze 
zum gesellschlftlich abgekehrten Rechts­
Formalismus oder zum ~nr3ktiven Rechts­
Standpunkt als solchem übcrschrincn wird. 
Ocr subjektive F:tktor in dcr Geslah eines 
polilisch- praktisch orientienen Treibsatzes 
wäre das notwendige Korrelat von Rechtsar-

Ij Ebd • . , S. 19&. 
16 Aber auch der JuriSt allgemein - n.eh einem 

d,nn liierdings .nderen Verständni, von 
,. Thc"Orie •. 

'7 So K. A. MoJlo.u. in S,.at und Rffh, 1967, 
5. 7' j H., 7,6 r. Vgl. dazu ausrührlicher J. Heil­
mann, Zur Rolle des R""h,s in der übcrg.ng'­
ges.lI~h.lt, in: H . ROldeuthner (Hrsg.), Pro-

beit, um dieser - am Ende einer noch ungc­
klänen Kausalreihe - dic Chance politischer 
Wirksamkeil zu belassen . 
An der - hoffentlich nur vorläufigen - Blok­
kjeru ngsstelle bei der Annäherungswege kann 
also lediglich feslge;telit werden: Es kommt 
im ein7.elnen Wirkungszusammenhang dar­
:tuf an) ob das rechtliche lnslrumen! le/zr/ich 
dem gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß 
zu einer breitercn politischen Basis verholfen 
oder doch nUT einen .reinen .. Rechtsfon­
schritt bewirkt hat, der seinerseits in aller 
Regel mit einem realen Rückschri tt, d. h. vor 
allem der Einschr.inkung von Handlungs­
spielr>iumen, verbunden ist. Diese Art von 
V erTechrlichu ng 'vü rde dann das Pr.idibt 
.gesellschaftlich blind. erhalten und dem Le­
galismus Vorschub leisten. Beispielsweise 
ware die rechtliche Absicherung der Arbeil 
gewerkschaftlicher Venrauensleute gewiß ein 
RechtsfortSchritt " , doch heißt dies noch 
nicht, daß damit schon die (eine) rc:tle Ge­
genmachtposilion im Betrieb vcrsl:irkt (ge­
schaffen) worden wäre . Dies wiederum hängt 
VO/1 zahlreichen weileren Faktoren ab, die 
juristisch unter keinen Umständen 7.:U ermit­
teln oder erwa zu produzieren sind. Aus 
dieser unüberwindlichen Beschranktheit des 
Rechtsbet liebes ergeben sich auch starke 
Zweifel daran, ob von einem Juristen wirk­
lich eine .sYI{eTTlAtisrhe Auseinandersetzung 
mit (der) Frage. nach .entpolitisierenden 
Wirkungen von Verrechdichung. '9 erwartet 
werden kann. M. E. ist das nicht oder bestcn­
falls ausschnitrweise moglich. 
Wenn Däubler deutlicher dem Eindruck ent­
gegengewirkt h:ille, daß cr der Illusion von 
der sysleminvarilnten Rechtslorm aufgeses­
sen s .. i'o, und die prinzipielle Offenheit der 
verschiedenen Wege von der Ruhtnorde­
rung zum gesellschaft lichen ReaJerfolg be­
tonr hälte) dann w~re an dem positiven Ge­
samtbild seines .Arbeiurcchls. kein ver­
rechtlichungstheoretischcs Wölkchen aufge­
zogen . 

Joachim Heilmann 

bleme der fl1>rxiSlisehen Rcchmhcorie, FrJnk. 
lure 1971. $. J l9 H .• }77 r. 

,8 Wl$ für Di\Ublc~ Darstellung, S. ,SS r.. ausrci­
chend ist. 

'9 U . Mückcnbcrg<r. l. a. 0., S. 64 (Hervorhe · 
bung vOn mir. J. H.). 

zo Dies war cleT H,uJ>teinw.nd von F. Ha"", 
, . a. 0 .. S. 6j . 
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Hugo Sinzheimer. Arbeitsrecht und RechlSSo­
ziDlogie. Gtsammclu Auj,iitze lind Reden. 
:1 Bde.. herausgegeben von Otto Kahn­
Freund und Thi/o Ramm. mit einer Einlei­
tung von Ouo Kahn-Freund, Frankfunl 
Kci/n. 1976 (Schnfzenreihe der OUo-ßrenner 
Stlltung Bd, 4. Europäische Ver~gJl1nslal[); 

Bd. 114J7 S.; Bd. TI/)5) S.; beide Bde. p.oo 
DM 

Die seit fast einem Jahrzehnt .ngekündigte· 
Auls3tzsammlung mit Arbeiten des bedeu­
tenden sozialdemokratischen Arbeitsrecht­
Iers und Rechtssoziologen Hugo Sinzheimer 
ist nun in der Schriftenreihe der 0uo Bren­
ner Stiftung erschienen. 0rto Kahn-Freund, 
ein Schüler S. aus der Weimanr Zeit. hat eine 
umfangreiche Einleitung (1/ I f.) hierzu ge· 
schrieben, welche insbesondere unter syste­
matischen Gesichtspunkten gesehen eine 
vorzügliche Hilfe bietet - umfangreiche Lite­
f3lUrhinwcise ennöglichen eine ausführliche­
re Auscinanderselzung mi! den theoretischen 
Grundlagen S. -, jedoch andererseits eine 
hislOnsch-politi5che Einordnung der Schrif­
len in den gesellschaftlichen Zusammenhang 
als auch eine biographische Skizze vennisscn 
Iä.ßt. Die beiden letzteren Gesichtspunkle 
sollen daher in der vorliegenden Rezension 
stärkere - wenn auch zwangsläufig nur skiz­
zenhafte - Berücksichrigung finden. 
In den letzten Jahren haI in der BRD eine 
Aufarbeitung der Arbeiten S. stattgefunden'. 
welche über eine mehr oder weniger ausge­
prägl persönliche Würdigung' hinausgeh!. 
Der von Thilo Ramm als ,.genial.) angesehe­
ne S. wird, vermittelt über das von ihm we-

I Z. B. he/~ in F~",chrif, für B>rlSsi. Padov •• 
,,65> 2471.; Wddbergt:r, Hugo Sinzheimm 
Bei,rag 1.ur EnlwicklullS der RcchLS'lcilung der 
G~w~rksch:tlun, Diss. jur., Frank(un, '96S; Ki­
lüm, So·tial. Sdb'lb=immung und Tarifver· 
lrag. Di5'. jur .. Frank/un. 1965; Alb"dJl, Hugo 
Sinzhcimcr in der Weimar~r Nationalversamm­
lung, Dis,. iur., Fn.nkfun. "no; MaYliny, In,<­
gr.uion oder Konfronulionl, '976, z. B. SS (.; 
weircre Literatur in den folgenden Fn. 

1 FraC>Jkel, in JHGW, Bd.lIl. '9p. 1470 /.; dm., 
in Mitteilungen . ADA. Jg. ')/'958. H 1.; Je., .. 
in JZ, JG. 1)1I9S8; 4$1 1.; Kahn-FreNnd, in 
FAZ, l..4. M.i '97S; MarJiny. in GMH, ,v1976, 
1p I. 

J Ramm, in KJ. 1/1968. 'oS I. (114)· 
~ S() Fraenkcl, in APuZG. B 14/]1, ). April '97'. 

) 1.; Ubcmahme luch durch MJiU" in Fest­
>ehrift für F .. enkel, '973. )9! f. und X"'mm­
ddhl in ebd •. Kruisch Blanke. in KJ, )/1975, 

scnrlich ~mitbcgnindere. Kollektive Arbeits­
recht 31s einer der Stammväter des .Pluralis­
mus_ gedeutel\ ja das Arbeitsrecht wird so­
gar als " Keimzelle« I des Pluralismus verstan­
den und so ein großer Bogen vom -Refor­
mismus" hin zur pluralistischen IdL"Ologie 
der fünfziger und sechziger Jahre geschlagen. 
AndererseitS wird S. von unter dem Zeichen 
-Links« argumentierenden Autoren als einer 
derjenigen sozialdemokratischen Rdormi­
slen dcfinien. welche an allen ~revollllionä­
ren. Knotenpunktcn der deutschen Ge­
schichte l.wischen '910 und t93} luf de.r 
quasi gegenrevolutionären Seite der -Barri­
kade. gestanden haben sollen'. Abgcsehen 
d.von, daß das entsprechende Kapitel den 
Eindruck nahelegt, seitens relormisrischer 
Sozialdemokraten in Panei und Gewerk­
schaften sei. Verrat" an der sog. historischen 
Mission der Arbeiterklasse, an der Herbei­
führung des Sozialismus geübt worden'; ab­
gesehen weiter von der nach-.marxislischen .. 
Fixierung auf Persönlichkeiten (ein typisches 
Zeichen bürgerlicher GeschichlSSch rei­
bung!); abgesehen schließlich von dem clon 
dokumentienen Meisterstück, aus der Her­
anziehung .einige(r) Spliuer. eine solche 
grundlegende und zugleich im abschließen­
den Sinne umfassende politische Einschät­
l.ung zu formulieren, welche ihrerseits wie­
derum in logisch interessanter Argumenra­
tion durch die Aussage. daß .eine umfassen­
de Würdigung des Werkes von Sinzheimer. 
durch die hitr angezeigten Bände -er/eich­
[er(t)~ wird, in einem Atemzuge wieder rela­
livien und so von der vorgetragenen Argu­
mentation nichtS mehr übrig bleibt, sei 
hierzu gesagt: Die Unterstellung, eS würden 

111 f. (141 1.). 
So von dem N.o-Plur:llisrcn Kr~mtndA}'/ in 
Fcmchrih für Fraenkel, '97}. dem es geling,. 
ohne Kcnntni, der Grundstrukturen des koJJ~k­
tiven Arbeiurc-chlS und mi,!d, logisch und hi­
storisch .in'ercssanr~r" VerkJ,üpfungcn den 
IUlgen Marsch durch die Gc,ch,chlc in wenigen 
S.tLen vollkommen zu en«lelien. 

6 8lanJu, Erd, ).1iickenberger. Su.schm (Hg.), 
Kollck.ive. Arbeitsrecht. 1 ade., '97j. Jld. '. 
I}]. ZU fragen WUt lerner, ob es ni"hl bezeich­
nend 1st rür ~im: ~olchc ~Einsch:inung". wenn 
gleichzeitig der Ruhr-Eisen-Streik ,'on 1918 "'c· 
der dokumenlien noch mil einem Won Erw:ih· 
nung findel - obwohl in dem ziJil!71C11 Buch von 
HarTWlch. Arb.ilsm"k!, Verbiind. und Sw. .. , 
'967 hief3ul Bnug genommen wird. 

7 So in den Reun.iont:n vOn Wahsner, in DuR. 
,v197!, 450 f. (~S4); D~"bl,rlBöJCh~. in IWK. 
1/1976.167 r. (168). 

443 
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444 sich inder deutsch en Geschichte logisch 

stringent zwei .rein u (eslstellbare politische 
Gruppierungen in der Arbeiterbewegung 

dingfes! machen lassen, eine "reformistische. 

und eine .revolutionäre., zeigt das Unver­

standnis der Autoren für eine - luch zwi· 
,cI>en und in den politischen Gruppierungen 

der Arbeiterbewegung - widersprüchlich ab­
laufende Klassengesellschaft. Es ist und 
bleibt die einhchste und gerade deshalb dcr 

.. marxislischen .. Gesellschaftstheorie direkl 

entgegengesetzte Vorgehensweise. mittels ei­

nes monistischen Theorie- und Politikver­

sländnisses allumfassende und abschließende 

Aussagen vorzunehmen'. 

!\ 

Geboren wurde Hugo Sinzheimer am 

11. April ,87S in Wom1s/Rhein. Seine Ehern 
waren wie viele Angehörige des Bildungsblir­

genums Juden, der Vater war Fabrikant. So 

wuchs S. in einer liberalen Atmosphäre in 

einem Lande al.lf, welches den Juden zwar 

viel verdankte, sie jedoch praktisch scets an 
den Rand der Gesen~chaft drangte - und dies 

mit Methode. Er besuchte das Gymnasium in 

Worms, übte danach eine einjährige kaul­
männische T:itigkeir aus und studierte an· 

schließend in München, Berlin, Freiburg/ 

Breisgau, Marburg und HaHe Nalion3löko­

nomie und Jura'. Insbesondere becinflußt 
wurde er von dem Sozialpolitiker und KJrhe­

dersozialislen Lujo Brcntano (vgl. 1/37S L), 
später in frankfurt von dem Sozialpolitiker 

Karl Fle5ch (vgl. 1/378 1.). Anfangs hatte er 

Kont.ahe zur nationalsozialen BC"\Vegung um 

den prOlcsr:\ßtischen Pfarrer Friedrich Nau­
YI14nT1 . 190} ließ er sich nach Beendigung 

seiner Referendarzeit in Frankfurt als 
Rechts.:tnwah am Landgericht nieder, später 
wu rde er auch für das Oberlandesgericht 

Frankfurt zugelassen. Seine Rechlsanwahsrä­

tigkeit konzentriene sich bald auf die J-!üh­

"mg von Arbeilsrechrs- und politischen 

Strafprozessen, die er "or allem für die Ge-

S Zu mc,hodischen Oberlegungen von Man: vgl. 
z. B. MEW)"S 1.; MEW 1); !71., 8S f., )9' L, 
Anm. S? 

? Einige Äußerungen uber .he gemcim.mc Stu­
dienzeil bei Gmill;, Deutsche und .n,ikc Wdt, 
(9)0. 1171.; 1471. 

?' Vgl. M~rtm)l, Inr"gralion oder Konfrontation. 
99 I. (Fn ,). 

10 Vgl. frank/urtn Zeitung vom ,S. ).; 2.4. und 
4. s. '916. 

werksch.1!ten fühne. Diese Prozesse wurden 

von ihm - auf arbeitsrechtlichem Gebiet 
- vor den Gewerbe- und Kaulmannsgerich­

tcn im Obrigkeitssuat gefiihrt, in der Wei­

marer Republik vor dem Landesarbei(~ge­

richt und seit '917 auch vor dem Reichsar­

bci!sgericht in Leipzig, welches aufgrund der 

Verabschiedung des A rbeilsgerichtsgesc!2.es 
im Dezember 1926 - an seinem Zustande­
kommen hatte S. einen erheblichen Anteil" 

- dem Reichsgerichr in Leipzig angeglieden 

worden war. In politischen Stralprozessen, 

t9'0 veneidigte er in Sachen .Maifeier. die 

Gewerkschaften, war S. ein gesuchter Venei­

diger_ Der Mordprozcß Wilhclmine Flessa 
vor dem Frankfurter Schwurgericht ,0 und der 

sog. Fall Bullerjahn, welcher durch die 

Reichst3gsrede Paul Levi> vom 16. Februar 

'916 überhaupt erst bekannt wurde, seien 
hier erwähnt. Lerzterer fand in S. und Kurt 

R05en/eld politische Sirafverteidiger von 
Rang, denen es Ende '9Jl im zweiten Buller­

jahn- Pro1.eß gelang, einen Freispruch gegen 
die Klassenjustiz durchzusetzen" . In der Zu­

sammenarbeit mit Rosenfeld - dieser grunde­

te "31 zusammen mit M:lX 5eydewitz die 
SAP, eine linkssozialdemokra!ische Partei" 

- zeigt sich darüber hin:lus ~ugleich ein be­

merkcnswener pol irischer Grundzug S .. 
wenn man an die zugespi!zre Gegnersch~ft 

zwischen SPD und SAP denkt. S. trat in der 

Weimarer Republik unemlüdlich für die Ab­

schaffung der Todesstrafe ein, sekundiert von 

so angesehenen Juris!en wie GUS!3V RAd­
bruch Und Wollgang Miuenna;er. S., der 

häufig grundsitzhche Referate auf Gewerk­

schaftskongressen hielt (7... B. auf den 

ADGB- und AFA-Kongressen 1912 (AFA 

:= 1/781.); '926 auf der 25. Generalsver­

sammlung rler Bergarbeiter DeuL<chlJnds 

und '927 auf dem J 5. Verb:"mdsrag des Holz­

arbeiterverbandes (vgl. lJ '00 L); darüber 
hinaus war er Mitverfasser der von Fritz 

Napht4/i 1918 im Autrrage des ADGB her­

ausgegebenen Sch rift "Winschaftsdemok r:;­

rie. (vgl. II! 15 1.)'" haltc jedoch in seiner 

11 Vgl. Hannwer, Politische JuS/iz ",8-'93)' 
'966, '9' i. 

.. Vg). zur SAP die Arbeit von Drcchslrr. Die 
Sozi.lillische Arbei,erp,rrei Dcu!.Ichland. 
(SAPDj, '96j, Reprinl '971. 

I) Zur Diskussion über da, Konupt der "Win­
.ch,lrsdemokralie .• einerseits Schneid". Un.t"1"­
nehmer und D.mokr~lic. '971, 81 r. und Kud~ 
in Gedcnkschrilt für Böckler, '975. 'S SI.: .n­
dercr~lts Ufrieh in PROKLA, 6/'97), ,f. 
(471.). 
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Htigkeit als Schlichter im Berliner MetaJ lar­

beitersrreik 1930 - die anderen Schlichter 
wHen Braun und Jarres - die Gewerkschaf­

ten und insbesondere den Dculschen Metall­

arbeiterverband massiv gegen sich. Denn der 

unter Mitwirkung von S. am 8. November 

'9)0 gefällte Schiedsspruch war mit einer 

erheblichen Lohnsenkung für die Metallar­
heiler verbunden, und so wurde dieser in der 

-Metallarbeiter-Zeitung« als ~Belrug« an den 

Arbeitern angesehen und S. sch~rl kriti­
siert '4. 

Der "Politiker- S. mit ersrmals t9'7 in 

Frankfurt als Stadtverordneter in Erschei­

nung. '9,8, nach der bürgerlich-demokrali­
sehen Umwälzung ,wurde er provisorischer 

Polizeipräsident in Frankfun". In dieser Ei­

genschaft gelang cs ihm zusammen mit Al­

ben Thomas, die Universit:it Frankfun 1i0r 

der Schließung zu bewahren . Gemeinsam mit 

Thomas war er auch maßgeblich an der 

Gründung der -Akademie der Arbeit< in 

F ~nkfu rt 1921 bereiligl", ""elche in ihrer 

Grundkonzeption eine Verschr.inkung von 

.Dienst an der Arbeiterbewegung« und 

.Dienst am Staal« aufgrund eines veränder­

ten Verhälmisses insbesondere zum .Staa[« 
'Zum Ausdruck bringen sollte' 7. 5., bisher in 

theoretischen und politischen Auseinander­

setzungen innerhalb der SPD und spiiter der 

sog. MSPD wenig hervorgetreten, wurde in 

der Revolutionszeit innerhalb der MSPD zu 

einem der prolilienesten Vcnreter im Blick 
~uf die theoretische und politische Problema­
tik der .Rätefrage_. Sowohl auf dem zweiten 

'4 Vgl. MetallArbeiur-Ztillmg. Nr. 47111. No­
vember 1930 und BlAnke. Erd. Mü(k"nbrrgcr, 
Swduil (Hg.). KoUeklivC5 Arki15re<hl, Bd. I, 
"79 I. (Fn. 6). 
Zur :>Jlserneinen Entwicklung des Berliner Mc­
,a1brbeiul"Strcik, vgl. HdrNJJlm. Arbeil.SJT1arkt, 
Vcrb'nde und Stau. 167-ISO. spezidl 2U S Md 
der Reaklion d.r Gewerkschvtcn insbO!<. 
176-180. Bei der Gcdäehtnisver.nll.ltung 2um 
100. GeburtStage S. bezieh. sich der IGM. Vor­
si12cnd. Eugm Loderer ausdrücklich "benlalls 
aul diese Problem.uk. Vgl. Huso Sinzheimer. 
Ge<Üchmisv<'r:.n<tahung zum 100. GeburtS .. !;. 
19i7, 10 I. 

'5 Vgl. hierzu die lundiene Au{arbcitung von L,,­
UI. Ff1nkfun 1918119: Der Arbeiler- und 501-
d,tenm, '97 J (1). 
Aus einem Brief des behnnren schweizer Ar­
beilSrechlSle .. Philip LOlm .. vom 6. Janulr 
'9'0 gehl zumindesI indirekl h~rvor, .:laß S. sich 
kur-z vor der Revolution der Sozialdemokmi­
sehen Panei ~ng~chlossen hat. Der Toch.er S_, 
Frau Gerrrud M';n7A:r, Ne .... York, sowie insbe­
sondere Herrn Pro!. Fram: Me",ilz, Franklun. 

Rätekongfeß im April 19'9 in Berlin . aJs 

auch auf dem Weimarer Paneitag der MSPD 
im Juni 19'9. und darüber hinaus in zwei 
Reden in der verfassungsgebenden National­

vers:unmlung im Juni 1919 wurde von ihm 
- u. a. in Auseinandersefzung mit Max Co­
hen-Rellu in den eigenen Reihen und mi, 

Ernst Diiumlg. Richml Müller und Wilhelm 
Komen auf Seiten der USPD'S jene .Rätcvor­

stellung« entwickelt, welche verfassungs­

rechtlich in An. 165 WV ihren Niederschlag 

fand (vgl. Teil IJI in Bd. I), Allerdings kann 

sie keinesfalls als ein .. NoV\lm~ angesehen 

werden. haue S. doch schon die grundS:i121i­

ehen Slrukcuren der don zum Vorschein 
kommenden Argumem,uion in seiner vor 

dem Erslen Weltkrieg feTliggesrellrcn und 

IlH6 ersch'enen Schrift .Ein Arbeitstarifge­

SCIZ. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung 

im Recht". 18, 1.. entwickelt. In der verlas­
sungsgebenden Versammlung wurde S., der 

~m t9. Januar 19'9 als Abgeord neter des hcs­
sischen Wahlkreises 19 (Hessen-N.ssau. 

We[zlar, Wlldcck) in die NV einzog, Be­

richters lauer des 8. Ausschusses. Sein .Schü­

ler« Ern," Framkel s~h in einem 1958 gehal­

tenen Vortrag zu Ehren der Akademie der 
Arbeil lind ihrer Mitgrunder Thomas und S. 
den weiteren Weg vorgneichncl: Abgeord­

neter, Minisler, Sta;ltsmann. Zwei Gründe 

waren es hauptsächlich. die diesen Ablauf 
verhindenen: !. die persönliche Dif(anlic­

rung, der S., der im Augusl '9'9 den Vorsitz 
des parlamentarischen Umersuchungs.J.us­
schusses für Gründe de.r deuLSchen Niedcrla-

vcrd.nkc ich durch die Kennmisn.mme d .. 
Briclwccnsds an S. d,esen und weilere HinIVeI ­
s~. Es sei hier noch daraul hingewieun, d.ß 
diesn' Briefwechsel durch Prol. MC.lilz für eine 
Veröffentlichung bearoeilet wird. 

16 VgJ. Antrick. Die Akademie der Arbei, in der 
Univmität FrankfunlM .• '966. Diese Schrift 
elltn~h im Teil .Dokumcototion. U . ~. drei Auf· 
S~lze S .. welche nichl in d.r vorzüglichen Bi· 
bliographie (HJp) 1.) cnrhahen sind. Es handelt 
sich hi~rbei um die Aufsitze!. .Die A kad.mie 
du Arkil' ( .. Vorwons .. , !9. Dez. 19'0); I. 

• 'Zur Eröffnung du Akodcmic der A rbeil in 
Frank/un •. M.·, ( .. VolksSlimme •• Frankfun. 
I. M.i ',911); ) .• Eine Akademie der Arbei[ in 
Fl'OIlkfun a. M .• { .. Freie Wirtschvl., Jg. )Jl--i. 
.. f1 S-}. 1911). 

'7 Vgl. Feidel-MerlZ, Lur Ideologie der Arkiler­
bildung, '97' (l). 78 I. 

18 Zur Ein..:hätzung und DiskuS5ion siehe Frdcl1-

kd, in APuZG. B 14J7' (Fn. 4), Om",", Be­
triebsräte in der Nm'embcrrevolUlion, '976 (1). 
'97 I. ~ 11 1.; S,hneid,·.,fX"d.., Mitbestimmung. 
'969.1),9 f. 
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gc im Ersten Weltkrieg und der Kriegs­

schuld! rage übernommen hane, insbesondere 
durch die völkisch-antisemitischen Denun­

ziationen der HelffeTisch, Hindenburg und 

Lttdendo1f ausgeset2.l war . S. zog sich dar­

aufhin zuruck'9. 2. sollte S. [9'9 in die Regie­
rung Gustav Bauer eimrelen. Die MSPD­
Fraklion war jedoch anderer Meinung, weil 

sie es für sinnvoller hieh, das Reichsarbeits­

ministerium mit einem Gewerkschaftsführer 
- A1exander Schlicke - zu besetzen. 

Als .akademischer Lehrer« wurde er [920 
ordentlicher Honorarprofessor für Arbeits ­

recht und später auch für Rechtssoziologie an 
der Universität Frankfurt. Zugleich war er 

wei ler intensiv als Rech(sanwalr rur die Ge­

werk.schairen und .auch als Gutachter tätig 

(vgl. 11293 f.). Ferner war er vom Mai 1919 

bis 192) Mitglied des ~Ausschusses lür ein 

einheitliches ArbeitsrechI" beim RAM, wie 
er auch maßgeblichen Einfluß auf die am 

23· Dezember 191& verabschiedete Tari!ver­
tragsordnung ausgeübt hat . In dem erwähn­

ten Ausschuß enLHanden zwei detaillierte 

Enrwürfe: I. ein -Allgemeines Arbeitsver­

tragsgesecz" ([68 §§) und 2. ein .Arbeitstaril­

gesetz« (26 §§) (vgl. 11 r81 1.). S. war femer 

bis LU seiner Emigra[ion standig Mitarbeiter 

an der Akademie der Arbei!. Auch Ernst 
Fraenke1, Franz Neurnann, 0110 Kahn­

Freund, Franz Mestitz und ab 1932 Mucin 

Drath lehrten don: . S. war Mitglied des 

staalswissenschaItlichen Vereins Berlin. der 

Zentr:tle für Völkerrecht, der deutschen Frie­

densgeseUschah und seit 19J1 (Lübecker Ju­
rislenlag) gehörte er auch der Ständigen De­
putation des Deutschen Juristentages an. Er 
war gleichfalls e.iner der ersten bekannteren 

ArbeitsrechtIer, die im RAhmen der !924 
durch Erlaß verfügten .Fortbildungspro­

gramme~ miurhe:irete11. in denen sich Justiz-

'9 Erinnert .. i hier auch d,,,,n, daß Funz L. Ne"­
mann, ~;ncr seiner sp.ueren Miurbeiter, S. w~". 
rend seiner Studien2eit in Fr:>nkfurt 1910 VOr 
phY$ischen und politischen Angriffen völki­
$Cher und ~nlisemilischcr $ludtnlen in Schutz 
nahm. Vgl. Nellfru",". The Soc;.! Seienee, in 
The CU!lUral Migration. '9\3. ,6. Von den mir 
bclunnlen Arbeiten NeullWlru '0' der EmiS"­
uon und spälfr geht dieser nur in zwei Schrift en 
kurz auf S. ein. Erstens in -DN Funklionswan· 
dcl des Gcscncs im R«ht d.r bürgerlichen 
GeseU"haft" (19}7) in Demokmischcr und >u­
toricirn SI.1 .. , (Reihe B..,is), '967. 7 f. (47) 
- mit Kritik an S. (}b.,rnahmc von 0110 von 
C";Tkes deulSch-rechLlicher Deurung drs Ar­
beitsvert .. ges als einem . personenrechtlichto 
Bond.; zweitens in der bc-deurenden Arbei, 

und teilweise ~uch Regierungsrcferendare ei­

ner arbeirsrechtlichen Ausbildung umerzie­

hen sollten. S. gehörte dem Kreis um die 

.. Gesellschaft für soziale Reform. an (vgl. 

sein '9l9 gehaltenes Re/erar über die • Re­
form des Schlichtungswesensu (V136 L»"'. 
Er war Milherausgeber der Zeitschrift des 

Republikanischen Richterbundes Die Justiz, 
(9)4 C, der in Wien von der ~Arbeiterkam­

mer- herausgegebenen Zeitschrift fü.r SoziAles 
Recht, 192& 1., seit f914 gab er gemeinsam 
mit Heinrich Potthoff die Zeitschrilt Arbeits­
r{!chr heraus und während des Ersten Welt­

krieges fungiene er gleichfalls mit POtrnof( 

als Herausgeber der Flugschnften zur Schaf­
fung sozialen Rechtts. Seit Gründung der 
Neuen B};itur für dm Sozialismus - Schrift~ 

leiter Augusc Rathnunn (Intention: für eine: 

.geis(ige ~ Emeuerung der organisatorisch 

und politisch-strategisch erstarnen SPD 

zwecks wirkungsvoller Bekämpfung des Na­

tionalsozialismus zu sorgen) - im Januar 

'930 gehöne er neben Emil Lederer, Hen­
drik de Man u . a. dem Beirat dieser Zeit­

schrift an. Innerhalb des politischen Spek­

trums der Weimarer SPD kann S. neben Gu­

Stav Radbruch, Hermann Heller u. 3. zur 

sog. staats bejahenden Richrung gerechnet 

werden, deren Selbstvers[ändnis in der Ober­
windung der aus der Vorkriegszeit stammen­

den Einschätzung des Staates als .Herr­

schaftsi.nstrument der Bourgeoisie. beruhle. 

Die Arbeiterklasse sollte zum Staat hin ge­

führe werden, die .Eigengesetz.lichkeit von 

Staal und Rccht~ sollte er- und anerkannr 

und damit zugleich auch das Fakrum, daß die 
SPD als einer der drei Haupnriiger der 

Grundbedingungen der Weimarer Republik 

zwangsläufig :lufgrund dieses Tarbeslandes 
eine veränderte Stellung zum Staat einzuneh­

men hatte". S. trat ferner neben Radbruch 

- ßchemolh •• p~p.,b1Ck·edition 1966. III (in 
der von Gen Schäfer und Hedda Wagner vorge­
legten von.üglichen deutschen überscnuns 
.B~hemolh •• 1977. 281) unter Beziehung auf S. 
JUrevomdlung. 

20 S. plädien don für di~ SouveriniuI des SU2I .. 

hinsidlllich von Eingriffen in die Austinander· 
setzungen von Loh n arbei , ond K'p,L'1. Vgl. 
.uch den Berichl über diese T .gung in Volks­
,/imme, Frw.kfun. Nr. 'lolll. und lj ,116. 
Oktober '919. 

II Meiner Kennlnis nach isr bis heUle die.ore Dis· 
kussion ubcr die sog. sla.csbe;ahendc b2w. 
SI:tat.5verncincnde Au.<einanderscnung inner­
h.lb der Sozialdcmokmie in d.n 2.wln~ig" 
Jahren leider noeh nicht in einer hislorisch 
uberzeugendtn Anllysc aufgearoeilet worden. 
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ulld Heller auf der von den Jungsozialisten 
Ostern 1913 in Hofgeisnl:lr veranstalteten 
Tagung, Themenkreis .. Volk-Staat-Nation«, 
auf und hielt das zum Hohepunkt der Ta­
gung ",erdende aklUell-politische Referat 
n$ozialislische Poljlik im neuen DeuL<ch­
l:uJd.". Zu erwähnen ist ferner noch, daß 
auch Wolfgang Abendroth in seiner SlUdien­
zeit häufig Veransultllngen bei S. besuchte 
und bei diesem .luch beabsichtigte, zu pro­
movieren. Der Nationalsoz.ialismus liqui. 
diene jedoch dieses Vorhaben"', 
N~ch der Machtergreifung der Nazis wurde 
S. aufgrund des "Gesetzes zur Wiedc rherstel­
lung des Berufsbeamtentums- vom ]. April 
'9>3 durch Schreiben vom I). April t933 
umgehend von der Universicät entfernt, seine 
Bezüge zugleich gespern und jede andere 
Tätigkeit untersagt'), Der Sozialist und Jude 
$. emigrierte im Sommer (9») n2ch Holland, 
wo ihm bereirwillig Asyl gewähn wurde. Im 
Herbst 193} erhielt er eine außerordentliche 
Professur für Re-chtssoziologif in Amster­
dam, 1936 wurde er zum außerordentlichen 
Professor für Rechtssoziologie des ArbeilS­
rechts an die Universität Leiden berufen. In 
dieser Zei, entstanden zahlreiche rechtsso­
ziologische Arbeiten (vgl. Bd. IT)". '9}7 
schloß S. auch sein bedeutendes Werk -Jüdi­
sche Klassiker der Rechtswissenschaft« ab, 
eine umfangreiche Würdigung jüdischer Juri­
sten des '9. Jhs. Anlaß für die Verfassung 
dieser Schrift war eine Tagung der Reichs­
gruppe HochschuUehrer des NSR B am 3. 
und 4. Oktober 19)6 in Bcrlin mit dem 
n,ema: -Das Judentum in der Recht5Wissen­
sch:tftu. Im Mittelpunkt dieS1'r Tagung, von 
dem Na<:;-Minister frank eingeleileI und von 
dem Nazi-Jurisren C~rl Schmitt mi I einem 

Schlußwon versehen '" stand die als zenl rale 
Aufgabe formuliene reaktionäre Phr.1Se, den 
.. jüdischen Ungeist" nicht nur praktisch zU 

11 Vgl. dcn fundiereen AulSll7. \'on Häg~/, in lWK, 
111976, ,66 f. (107) . 
Ferner hielt S .• uth den Eröffnungsvoru~g über 
die .. Kulturidce d", Sozialismus- bei der EmJ(­
nung dtr .freien Soziali,,,«:hcn Hochochule. 
lm q. Febr. )926, wie er glcichfalh 3ul einer 
T.gung in Heppenhcim Ende M,i/ Anfang Juni 
191ß neben andtren Relerenten über .$oz;.li,· 
mus und persönliche Lcbensges.a1tllosfi .prach. 
Die Themalik wie auch die Teilnehmn hnden 
.ich spoler wi.du in den -Neuen Blanern für 
den So:l.;.li$mus •. Vgl. zu leureren OJ/rrYolh/ 
SCh"J1er, Chronik der deutsChen So.ialdcmo· 
kr>lie, Bd. 1[. 197\ (1), '70, '90. 

u. VS\. Abtndroth. Ein Leben in der Arbei,erbe­
wtgung, '976, '4' f. und 'S9; ferner zu seinen 

bebmpfen (Konzentrationslager), sondern 
. ihn insbesondere auch aus allen Schrif,en zU 
eliminieren. Nach dem Einmarsch der Na~;s 
in Holbod WJr S. wiederum g~wungen, 
Asyl im Asyl zu suchen . Von hilfsbereiren 
Freunden wurde er jahrelang unter großen 
Opfern versteckl gehalten. S. überlebte den 
Zweiten Weltkrieg, starb jedoch ku rze Zeit 

sp:üer, am 16. September 1945 im Alter von 
siebzig Jahren in BloemendaJ bei Amslerdam 
an Erschöpfung. 

/I{ 

Im Zentrum von S. Wirken srand die Konsli­
tlllerung des kollektiven Arbeil$Techts. 
Schon lange vor dem Ersten Weltkrieg war 
von ihm klar erkannr worden, d:ill der Indivi­
duaJarbcitsvertrag zwischen Arbeiter und 
Unternehmer zwar auf rechtlicher Ebene von 
einer formalen Gleichheit ausging, doch der 
so<:i~le I nhall dieses Vertrages, .durch das 
ökonomische Verhältnis selbsr gegeben~ 

(Man), beruhte auf eklatanter sozialer Un­
gleichhei L Diese Erkenntnis, beruhend auf 
der Heranziehung der Analysen von Karl 
Marx, fühne dazu, die herrschende Auffas­
sung. nach deren Ansicht der Arbeitsvertrag 
sowieso nur ein Bestandteil des bürgerlichen 
Privatrechts (Schuldrecht; BGB, Zweites 
Buch, Recht der Schuldverh~J(nisse) war, auf 
ihre Prämissen zU hinterfragen. S. sleHte fest, 
daß die herrschende Methode in der Privat­
rechtswissenschaft von der Fi krion beseelt 
war, von dem -Ideal~ einer "einheitlich er­
kannlc(n) Rechtsordnung, in der jeder Zwei­
fel beseirigl, jede Lueke geschlossen ist, eioe 
geislige Welt von innerer Widerspruchslosig­
keit und Vollkommenheit« (IIJ4)'~. Entspre­
chend diesem individualistischen Weltbilde 
- und S. wird nicht müde, immer wieder auf 
diese bürgerlich-idealistische Vorstellung zu 
verweisen, sich mit ihr intensiv lusei nander-

Einsch't:Lung.n S. 11; '7; 66 f.; 8. I. 
~j VgJ. Köhür. in Bläu.". I. d. u. int. Politik, 

8/'966,696 I. (69i). 
Siehe Itmer die von Similis vorgelegten beiden 
SchrillS.iieke n~tiooalsozialis.ischer Praxis in 
HllgO Sin7.heimer, 'o!. (Fn. 14). 

24 Vgl. hierzu J&h,,-Frfund. 11> S I. und va" tity 

Vm, in AffiuSph, Bd. XUVJ'9S8. '~1 1. ; Valk­
ho/I, in RDA, )/1967. SI f. 

~S VgJ. DJZ, 19)6, Sp. "93 I. 
)6 Omu>I. Die soziale FunkLion des SlULSre<:hdi· 

ehen Positivismus, '974, }l91., ",cisr d,T>.uf 
hin. d.ß für das l<onstitutionell< Staatsrecht cine 
solchc Betrachtung JIs nicht wlrdfend .ngest­
he.n werden hnn. 
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zusetzen (vgl. lI/..p 1.; 50 L; 53 1.; >! > /.) 
- erfolgte zwangsläufig eine Abstraktion der 
in der bürgerlichen Gesellschaft beStehenden 
Produktions-, Eigentums- und Herrschafts­
verhähnisse. Die RedlJktion des bürgerlichen 
Rechts auf die Anerkennung der bloßen 
Rechtsfonnen und der Recht$verhälrnissc als 
• Willensverhähnisse«", d. h. der formalen 
Gleichheit al/er Personen als Rechtspersonen 
- einer bedeutenden Errungenschaft der im 
Gefolge der Französischen Revolution von 
1789 sich auf dem Europäischen Kontinent 
durchsetzenden bürgerlichen Gesellschaft 
- muß daz.u führen, die konkrete gesell­
schaftliche Wirklichkeit zuguosten eines hOlr­
monisch gedachten geschlossenen Weltbildes 
zu idealisieren. S. wender sich nachdrücklich 

gegen eine solche Ausblendung der gesell­
schaftlichen Wirklichkeit. Er fühn an, daß 
die Stellung zu den im privaten Besitze sich 
be/indenen gesellschaftlich verwendeten Pro­
duktionsmineln, d. h. die Fr.lge. ob Besitzer 
oder Nichtbesiner von Produktionsmitteln 
von geradezu konnirutiyer Bedeutung für 
das Verständnis der rechtlichen Beziehungen 
zwischen Arbeiter und Kapitalist sei (ygl. 
1ft tl L; .Grundzüge des Albeitsre~hts", 

19'7 (2), 22 L). Demgemäß bestimme dieses 
Verhältnis seiner Narur nach auch Inhalt und 
Form des Arbeitsvenrages", und darüber 
hinaus zwingt diese faktische ökonomische 
Ungleichheit geradezu zu einer Ve-;eimgung 
der Arbeiter 2.wccks Erhalt und Verbesse­
rung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen 
('1;1. 1/ t69 f.)'·. Dieser Zusammenschluß LU 

Koalitionen und die damit eröffnete Möglich­
keit, die Arbeitsvenr.ige nicht mehr indivi­
dutf! sondern kollektiv auszuhandeln, führt 
gleichzeitig zur Konstituierung von Rechts­
verhähnissen, die dem staatlich gesetzten 
Recht fremd sind . Dieses neue Recht, das 
kollektive Arbeitsrecht, schiebt sich in seiner 
Funktion als SozUzles Recht sozusagen in die 

bürgerliche Rechtsordnung hinein ("g!. 
1/62 L; ~70 L; 11;'68 f.; po 0. Es Ulerkennt 
in seinen Normen die WiderspTÜchlichkcit 

'7 Kul Ma,>: hat m. E. schön frühzeitig die büro 
gcrJich-jurisu<che Fik,iön vom JOlgelöst von 
der Gesclisch.1t "'git1enden • Willen. crbn",. 
VgJ. U. '. in MEW ). 6) L; ) 11 f.; MEW lJ, 

99 i. Ferner Pasch"kani" Allgemeine R«hLSlth· 
rf und Marxi.mus (1:)19), '970 (1), ~. B. 46 (. 

18 Vgl. U. '. Marx, MEW '\, 31' I. 
'9 Alkrdingl ;.,' für S. bei <tiner ökonomISchen 

BC<limmung du Gewerkschaften nicht der 
,"Dopp.lch~,"krer .. der>db.n, b~Slth.nd ciner-

der bürgerlichen Gesellschaft. Anders ausge­
drückt: die autonomen. d. h. vom Staat unab­
hängigen Organisaeionen von Lohnarbeit 
und Kapit:ll schaffen vennittelt über den Ta­
rifvenrag neu es, objektIV gültiges Recht )0. 

Hiennir wird na<;h S. nicht die Allgemeingül­
tigkeit der slaatlich gesetlten Rechtsordnung 
unterlaufen, sondern vielmehr zum Aus­
druck gebracht, daß das staatlich gcseute 
starre Rechrssystem einer nOlwendigen Er­
gän7.ung dahingehend bedarl, daß die Unter­
scheidung zwischen Rechts- und Sozialord­
nung anerkannt wird (vgl. 1/78 f.; r61 L; 

173 f.; 2261.; 11/) 1.; nEin Arbeimari/ge­
SCIZ", 1 Sr/.; .Grundz.üge«, 671.). Parallel 
hienu i~t es erforderlich, daß die Koalitionen 
von Lohnarbeit und Kapital von Seiten des 

Seaates als autonome, d . h. in eigener Verant­
wortung tärige Vereinigungen angesehen 
werden (allerdings setzt dies voraus, daß die 
.restriktiyen Bedingungen. (Otto Kirchhei­
mer) gegenüber den Gewerkschaften entfal­
len; vgl. .Grund7.üge., 76 L). Denn nur so 
wird es ermöglicht, daß die diHerenzierte 
gesellschaftliche Wirklichkeit einerseits selb­
ständig in den Formen de, Rr(hu zum Trl­
gen kommt, andererseits zugleich dieses ob­
jektive Recht in das vom StJ:lt gesetzte Recht 

eingeb~ut werden kann. Auf der Basis des 
Dualismus von Staat und Gesellschaft argu­
mentierend (vgl. Kahn-Freund, [/7 1.), soll 

das aus der Gesellschaft erwachsene Recht, 
welches sowohl aus den Klassenauseinander­
~etzungen, denn nVOn jeher war der Kamp/­
charakter mit dem Wesen der Koalition ver­

bunden- (nGrundzüge", 85), als auch aus 
diesen Auseinandersetzungen vorgelagerten 
Kompromissen resultiert (Funktion der 
Schlichtung; Einhaltung der Gültigkeit von 
T:lrifvertriigen; Friedenspflicht), sich als 
neues Recht konstituieren und so der Arbei­
terklasse einen erweitencn Raum /ür ihre 
politischen und sozialen Auseinandersetzun­
gen mit den Uncernehmern zur Verfügung 
stellt>n. Grundsätzliches Strukturprinzip ist 
ihm hierbei die .Idee der Evolution im 

StilS in der Aufhtbung d~r individuellen Kon­
kurrenz der Arbt:iler untcrcinandc.:f', andC'fC'r­
stiu d:unit 2ugltich der org""isicrte Gegens .. , 
zum Kapi.,1 allgemein ~u ltin, bcstimmend. 
Vg). hierzu ZDII, Der Doppelchar:akter der Ge­
",erkschiften, '976. 

)0 Dies .. ird auch von Krilikern zugcst""d.n : Vgl. 
Enduü, Schreiner, Wal(her, Wec/..·erlc, D ... 
Rote Gcwcrk«hafubuch (19)1) , Nachdruck 
1967, ,8. 
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Recht. (vgl. z . B. IIh8J L). Diese Idee der 
Evolution im Recht fußt auf der Prämisse, 
daß aufgrund bestimmter, grundlegender 
Gem~insamkei[en zwischen Kapital und 
Lohnarbeit - dies kommt in S. Äußerungen 
zur R2tefrage zum Vorschein, wo er an­
nimmt, daß einers~its diese GemeinS4mkell 
in einem identischen Produktionsinteresse 
beider bestehtl'. welche ihrerseits die Basis 
für die in der Verteilungssphäre ~ngesiedelten 
Klassenal<$einandersewmgen ist (vgl. Irre;l 
!II) - sich die Möglichkeit ergibt, daß Unter­
nehmer und Gewerkschaften gemeinsam ein 
identische~ Interesse an eioer stetigen Fon­
entwicklung des Rechts und de, Gesellschafl 
in Hinblick auf die Vergrößerung der Ent­
wicklungs möglichkeiten der Menschen allge­
mein haben . Zu behaupten, daß es sich hier­
bei im Kem nur um eine ideologische Ver­
schleierung der kapitalistischen Gesell ­
schaftsverhähnisse in der Weimarer Republik 
handel n wü rde l " blendet sowohl die histori -
sche Entwicklung der Gewerkschaften als 
~uch die Herausbildung des ~ R.domtis­

mus«" aus den gesellsch.lftlichen Verhältnis­
sen 3U~ . 

IV 
Au~ dem oben skizzierten läßt sich S. pO/lti­
sche Gnmdkonuption. wekhe in der .wis­
senschaftlichen" Einleitung von Ouo Knhn­
FreI/nd zu kurz kommt, weiter hera.usarbei­
ten . S. hat stels an der These festgehahen , daß 

)I Ich schließe mich hicr d« kritischen Auscin.n­
de~etzung von MüIJey, in Festschrift für Fr",n· 
ktl. 400 C. (Fn. 4) an 

Jl So .bcr Z.(enon) ud,..,., D", zukünf<ige Ar­
beiarech, in Deutschland VOm Standpunkl d,·s 
Kommunismus . Eine SueHSchrih Gegen Pro!. 
Dr. Hugo Sinzheimer. '9'1. LMer 5et~t "ch 
hier mi, S. auf dem ADGB-Kongreß '9:2 in 
Leip-zig g<h.henen Von"'g .. 0., zukünf.ige 
Arbeitsrecht in DeutS<'hland·. aus('inonder. AI · 
lerdings iSi es durchaus vOll erheblichem 1m ... ,· 
('s,., dir These Leders zu diskutieren. d.ß die 
Ansicht von der Schaffung eint< .Ge.eubuche, 
der Arbei!" - ,Iso der Zu.amm.nl>ssung und 
Sysrcm.,i,ierung aller .rbeits- und sozi~lr«:llIli · 
ehen Nonnen - aufgrund der in der bpilalis!i­
sehen Gesellsch.h selbst angeleg.en und in ih­
rem Rahmen nichr lufkbh:>.ren Widcrspn.ich. 
li,hkci! nicht 1m ",.Ii,;eren sei. 

l) Imme, noch beaehlcnswen In du ","oblern3ti­
,ierun& und DiskusIion der g,·selJ.ch.fdichcn 
En'$tehun& d<S .Reformismus. ill GurL.nd. 
D:u Heute der proleuri"hen Ak.ion, '9) ' . 
z. B. ,8 I. 

H In d~, Arbei. von OtlO K4hn-Frtund. Das '0-
7.i.l. Id •• 1 des Rtichsarbe'tsguich.s. ,,) •. wiru 
dies u~rzeugend herausgearbeiw. Das BAG 

die gesellschafrlich .. n Prozesse in der Ge­
schichte sich e-vo/J1lionar weiterentwickeln. 
Hierbei spielen die Klassenause.inanderset­
zungen faktisch nur eine .. untergwrdnNe 
Rolle<, obwohl sie jedoch keineswegs ver­

neint werden . So ist z. B. im Art. '59 WV 

(Vereinigungsfreiheit) die Stretkfreiheit kei ­
neswegs immanent einbegriffen (vgl. [/366), 
:ollerdings lehnt er den verlassungsrechtlichen 
Schutz der .negativen- Koalitions/reihei! ~b. 
da für ihn der "kollektive Mensch" quasi der 
normale Typus im Zeitalter der Koalitionen 
darstellt (vgl. 11,80; "Grundzüge., 81 f.) . 

Der Arbeitskamp/ wird von ihm nicht, wie 
ihm Durchschnill von der herrschenden bür­
gerlichen Arbeitsrech tslehre und der R.echrs­
sprechung als ein .notwendiges Ubel. be­
trachtet, den es normalerweise gilt, zu ver­
hindern" . Vielmehr betrachtet S. die Arbeits­
kämpfe als einen .übergang ~u höheren ge­
sellschaitlichen Zusränden. (.Grund2.lige,.) 
%; vgl. in diesem Zusammenhang ebda .. 
80 I., die Bestimmung der Koalitionen), und 
dementsprechend "kann man ... dem Suate 
nicht zumuten , unter aUen Umstanden auf 
Eingriffe zu verzichten, wenn überwiegende 
Ges.~mtintere~sen eine Beendigung der Ar­
beitskrämpfe wünschenswert machen­
(I/H8; 2J61.)". Diese These beruht auf der 
schon angeschninenen Prämisse der Gemein­
sW1keit VOI) Lohnarbeit und Kapit.:ll hin­
sichtlich eines identischen Produktionsi!)ter­
esscs, womit zugleich auch ein in einer KJas-

hat in ,eiocr ersten grundlegenden Entschei ­
dung von '95! direkt wieder ~n die konservativ­
s01.i,l-reaktionüe Rtchtspr<..:hung der Wcim.­
rer Republik .ngeknuplt. Es ist aueh b.1.~ich­
nend. d,ß der Chdidoologe der C[)U. Bied",­
kopf. IM seinem Beitrag in Momm,,..,,/P"'~,,,a/ 
WeiJbyod (Hg.). InduS! nelles SYStem und poli,i ­
«he E"twicklung in der WeimJrcr Republik. 
'974, 190 1.. umer ~ugl<i ch erheblicher V,ner­
rung der historisch.n En.wieklung des kollekti ­
ven Arbeitsr«:bts an diese sozi~lrcaktion:ire 
Rechuprt<hung ",ieder ,,,knüpf,, Zur Konti­
nuit :ü des konscrv.ui-.n ArbcitsrechlSkantll, 
vgl. Wahm<"T in Kj. 41r974, )69 f. 

H Von der Slchc her noch «hiner ,,&urntn';cn 
N~"mA~n. Ko.lition\/reihei, und Reichsver!;u­
,ung. '93', 89, wenn er die Arbciukamplc ab· 
lehnt. welche seiner Ansieh. nach d" .G,füge 
dts Staates. d .. srn Exisoenz uod seine Rechts· 
ordnung Zu crschüuern geeigne, liod... -Es 
",äre , . . eine Selb>tawf/ubllng des Staate<. 
wolloe er c;ne verfassungsrcchllich gcschill"lte 
K.tmpllrciheit 2nerkrnnC"" (Hvrhg. v. V,'rf.). 
Diese Positionen werden dmn .uch be·uid,­
nenderwei,e .n iener hinlänglich Ixbnnten Ent· 
scheidung des BAG VOn '955 posi.iv w.hrge­
nommen. 
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4fO scngesdlschalt nicht zu realisierendes Ge­

meinwohl vorausgesetzt is!. Sie beruhl weiter 
darauf, daß Unternehmer und Gewerkschaf­
ten - die sog. ~Gelben" werden von ihm 
nicht als Gewerkschaften anerkannt, da sie 
bestimmte Kriterien (Un~bhiingigkeil vom 
wirtschaftlichen Gegner ete.; vgl. Ihol L) 
nicht vorweisen können - gemeinsam die 
berufenen Gegenspieler Hnd Panner sind be­
züglich der Gestaltung der Arbeits- und 
Winschaftsbedingungen - exemplarisch for­
mulien in dem auf S. zUrUckgehenden Ar!. 
165 WV,6 -, und demzufolge eine "ein~-seiti­
ge Verletzung des Leitgedankens der Parität 

als Verstoß und schrillweise Aufhebung der 
Grundbedingungen des kollektiven Arbeits­
rechts wie generell der Iragenden Prinzipien 
der Weimarer Republik angesehen wird. Von 
daher ist es folgerichtig, wenn S. die 1918 

durch das sog. Slinnes-Lcgien-Abkommen" 
-offiziell. eingelührte Polilik der .Arbeits­
gemeinschaft. begrüßI und in ihnen die 
Keime zu einer Synthese der Gestaltung der 
Gesellschaft auf einer qualitaliv höheren 
Ebene sicht. .. ln solcher Flut des gegenwärti­
gen Lebens (19'9/Wl.) kann nur ein großer 
schöpferischer Wille, der aus sich selbst die 
Krah zu seinem Unternehmen gewinnt, be­
slehen. ( ... ) Deshalb iSI die Bindullg einer 
schaffellSfrohen, von einheitlichem Geist er­
füllle" Arbeitsgemeinschaft erforderlich, um 
durch Arbeilsteilung und Arbeitsvereinigung 
die Probleme zu lösen, die dem Gesetzgeber 
gesIeIlt str1d " (J/69). Da also für S. der Ge­
setzgeber die ge~telllen Probleme niehl selb­
ständig zu lösen verm3g, ist es ci" Gebol der 
Stunde, daß die Koalitionen nicht nur im 
sOl.i~len und wiruchafdichen, so"dern auch 
im polilischen Bereich gleichberechtigt zur 
Lösung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben 
zwingend herangezogen werden müssen. 
Und dies sei auch verlassungsre<:hrlich gebo-

}6 In der Na2i-Lileralur wird beoJuprel, daß d,e­
scr Artikd rinc Basis bilden wurde, -von der 
sich unschwer - Iheoretisch! - cin HalO corpora­
ti,'o im Sinne dn Gru de! L,voro oder .,n 
deutscher St.indcst>at h,ll<: lulb.uen hssen •. So 
FOn/hoff. Der 10lale St.aal, '9JJ, 20. Allerdings 
"vorsichtiger .. 1961 in seiner DcuI<chen Verlas­
sungsgesd,ichtc, ,81, wo eS heißI, d,ß er sich 
·in gcwi,.-r Weise mit ""ndc" •• tlichen [d~cn 
berührte·.. Beide Ansichten sind prinzipiell 
illsch und Ignoriertn in vorsOil~lich<r Weise da.< 
in den sozi.l- und arbeitSrechtlIChen Nonnen 
der Verl.ssung ZUm Vorschein kommend •• Sy­
<lern- einer .Kollektiven Demokr>rie .• (Fr><:n­
kel), welches gcrldc durch die prinZIpielle Lcga. 

ten, wird doch durch den Gesetzgeber der 
.organisienc Arbeitgeber und A rbcimehmer 
als de(r) normale Typus im Arbeits- und 
Winschaflsleben. angesehen ([Ir 78), also 
nicht mehr das abstrakte Individuum son­
dern d~s Kollektiv :als Grundtatbestand der 
Gesellschaft ~ufgelaßl. An der hier zum Vor­
schein kommenden Argument31ionsstruktur 
- ",elche ja erhebliche politische r mplikario­
neo bei nhaltet - häh er prinzipiell feSt, erst 
Anfang r9J} in dem Aufsatz "Die Krise des 
Arbeitsrechts. (I/1)5 1.) geht er davon ab, 
wenn er schreibt; "Eine Erneuerung des Ar­
beitsre<:ht$ ist ohne Erneuerung dieser Wirt· 
schaltsordnung nicht mehr möglich. Es kann 
nur noch ein Reich der Arbeit geben. 
(1114 1)·8. 19JO schreibl S. noch in der -Chro­
nik. der .Justiz-, kurz nach dem Rücktri/t 
der sozialdemokralisch gei ührten Regieru ng 
Hennann Müller: ~Es gibt gemeinSdme Auf­

gaben, die in unserer chaolllchen Zeit VOll der 

Industrie Hnd der Arbeittrschv./t gemeinSdm 

gelöu werden kömJen. (hierunler verSIeht er 
l. die Reichsrdonn, l. die Arbeitsbeschaf­
fung und J. den paneuropäischen Weg"). 
" Und dl~ses FHndament emer wirklichen po­
litischm Wil&11f kann, wie die Dinge heUle 

Hegen, /IHr geschaffen werden, ind~m die gro­

ßen Wirrschaftsverbände /lIlsrrer Zeil für die 

gememsamen Forderungen eine gemeiruamc 

Grundlage der unmittelbare1I Tat /inden. Die 
Zeit eines Zusammenwirkens der großen 
w;nsehaftlichen Verbände iSI gekomnlen. 
( .. . ) Wenn die deutsche Industrie und die 
deutsche Arbeilerschafl zum Abschluß einL"S 
polithch~n Tartfvertrages kommen, der die 
Erreichung jener Ziele zur Aufgabe hat, 50 

werden wir sie erreichen, weil die Kräfte in 
diesen bei den Gruppen die wirkJichen Kräfte 
unserer Zeit sind, die zusammen jeden Wi­
dersland brechen, den sie brechen wollen" 
(Sinzheimer/Frl1.cnkel, Die Justiz in der Wci-

li'al von Gewerkschaften und deren KlITlplmir­
tein ume. Anc-rkennung der zonlnlcn B.d.eu­
rung der polilisehen Freiheitsrechte elw~S direkt 
enlgegenge<elztos bcinhallClc. 

37 Vgl. die von hldmdn in lWK, '9110/ [973,41 f. 
zu ... mmengcstdhe Dokumenr3lion. 

}8 Vgl. auch dcn Bericht in VolJtSJrimm~, Frank­
[un., Nr. 11 / ,8. Januar '9)). über cin von S. mil 
ahnlicher Them.tik geh"lrencs Rdtral. 

39 Vgl. auch seinen Anikel • Wir " .. ollen Klarheit. 
in VolkHlimmt, Frankfurt, Nr. [8~1r 4 . AUßusr 
[9} I, in dem er insbesondere lür tine Ve"tiindi­
gung mit Frankreich plädiert. Di",er Artikel ist 
nichl im lircr>lUr\'uzeichnis aufgeführt. 
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marer Republik, 1968, 154 f. (Hvrhg. i. T.». 
Hier wird deurlich, welche politische Option 
S. ventil(: die der .großen Koalition. von 
der So~i3ldemokratie bis hin zur konservati· 
ven Deutschen Volkspartei. Hierfür h~t er 
sich schon 1911 in einem Vonrag .'Große 
Koalition. und Sozialdemokr~tie. ausgespro­
chen und die These des .politischen Tarifver­
trages- ist von der Sache her gesehen nichLS 
anderet; als die Obenragung des Gedankens 
und der Pra~is der Arbeitsgemeinschaft zwi­
schen Gewerkschafren und Unternehmem 
- der allerdings Ia.ktisch sich stets zuungun­
sten der Gewcrkschafren ausgewirkt hane; 
die Aufkündigung des sog. Srinne.-Legicn­
Abkommens 1914 Wal" das Resulr~t einerseits 
einer .. über--optimisrischen Gewerkschafts­
politik, andererseits des massiven Strebens 
der Unternehmer nach Befreiung von diesen 
insritutionellen Zwängen - in die 5?häre der 
Politik: ein politischer Kompromiß zwischen 
SoziAldemokratie Jmd biirgerlichm Pa>tei­
en'O. Auf eine Formel gebracht kann S. politi­
sche Gesamtposition, unter Beachrung des 
l.llerdings nicht zu übersehenden U nlerschie­
des Anfang 19H, als jedoch hktisch das von 
ihm nun zu erstrebende .. Reich der Arbeit~ 

aufgrund des Nazi·Terrors und des politi­
schen und organisatorischen Zusammen­
bruchs der Arbeiterbewegung insgesamt 
nicht mehr einlösbar war, wie folgT lormu­
lien werden: Koalition aI/S Prinzip. Diese 
politische Posilion steht in Gegensatz zu der 
.oHizieU~ auf den SPD-Paneitagen in Berlin 
(1924) und in Kiel (1~)27) von dem führenden 
Thoomiker der Partei, Rudolf Hil/erding. 
bestimmten Hahung zur Koalition mit bür­
gerlichen Pancien: für HiHerding und für die 
Mehrheit der Delegierten sollte dieses Pro­
blem als eine .taktische Fr:.ge. seine Behand­
lung finden". 

,0 Vgl. don Bericht . Ko.lilion oder Opposition? 
über eine im Februar '9)0 in Frankfun SI:mgc~ 
[unden~ Mitgliederve"ammlung der Fr,nklur­
ter Sozi.ldernokr:nie, auf dcr S. gleichfalls für 
eine .. große Koalition « eimri" in Volkmimm., 
Frankfurt, Nr. )1/7 . Februar 19.10; ferner sei· 
nen Artikel • KO'~lionspotiLik. in N.,a Blällrr 
fiir dtn St)Zt41irmu,. Jg. ,IJ-l. )/März 19.10. 
118 I. Eine andere [>o,inol1 be~ieh( errulerding,. 
nachtbm dic Sozi.ldemokralie Anfang '9JOOUS 
der Regierung zurückl';l1 und Briining 7.um 
Zuge kommt. Nun heiß, es : ,Der Weg zu einn 
wahrhaften nCum MMhtg~wmnung liegt /,,,,u 
nicht In dn Koalition. ,ond • .", Im Kampf.· , in 
seinem Anikd • KoaliLion'politik od.. "' •• 
,onsI1. i" Nf'" Bwur jiir dm Sozialis77lJt,. Jg. 

V 

Die vorhin angesprochene methodische und 
politisch-praktische T rennu ng von Staat und 
Gesellschaft sowie das grundsätzlich evoJu­
tionäre Denken bezüglich der Abläufe gesell­
schaftlicher Prozesse in der Geschichte wie 
auch sein Optieren für Koalitionen zwischen 
Gewerkschaften und Unternehmern und So­
zialdemokratie und bürgerlichen Parteien 
sind keinesfalls schlichr ~ls ideologische Pro­
dukte eines leider allzuoft in vereinfachender 
An und Weise abget3l1en .Reformismus- ab­
zuhandeln. S. PosiLion stcHt vielmehr, auch 
wenn sie in bestimmten ökonomischen 
Grundpositionen - wie "l.. B. der Annahme 
eines . freien Spiels der geseUschaftlichen 
Kräfte- im sog. ungebundenen Kapitalismus, 
welcher zumindesr seiner und der Ansichr 
nach vieler anderer sozialdemokratischer Au­
toren ~eit dem Ersren Weltkrieg einem ~ge­
bundenen. Kapitalismus Platz gemachr hat 
(vgl. l/w) 1.; 2)6 f.; 36", f.; 1l/41 f.) - von 
der klassischen liberalen Okonomie geprägt 
isr, in doppelter Hinsicht eine Gegenposition 
dl.r : einerseits ist sie direkt gegen die herr­
schende bürger~chc Rechts- und GeseU­
schaftsvorstellung gerichtet - nochmals hin­
gewiesen sei hier auf seine weirgehend über­
zeugende Auseinandersetzung mir der dog­
matisch-bürgerlichen Privat- und später Ar· 
beitsrechrswissenschafr -, andererseits bean­
spruch! und beinhaltet sie zugleich den Ver · 
such, in der akruell-polit..ischen Auseinander­
setzung Kampfpositionen für die Arbeiterbe­
wegung auf dem Boden des Rechts zu errin­
gen, zu befesrigen und weiter auszubauen, 
Wie viele sozialdemokratische Theoretiker 
und Politiker gehl er von der Ambivalenz der 
Rechts- und Gesellschaftsordnung in der 
Weimarer Republik aus" . Anders als GUSLaV 
Radbruch<J, für den die Rechts/arm als $olche 

, / H . I/ Mai '9JO, J)l f. (lHlHvrhg. i. T .). .! Vgl. Protokoll Sozi.ldcmokr::ui.scher Panei,.g 
(8edin), 19'4. 178 und PrOlokoli $oz;.ldcmo­
kr.tlisch~r Pmeit.g (Kid), 19>7. ,81 . Zur Dis· 
kussion um d,s Problem .. Koali,ionspoli,ik-. 
w~khcs in der Weim .. cr a'l VOn erheblicher 
und stark umst';ucner Bc'<leulUng war, siehe 
u. a. 0110 Bauer, Dic österreichische Revolu­
tion (!92;), !96s, HO I. und Gllrl.Jrui. D2$ 
Heu!e der prol.tarischen Aklioo, 114 I. (I'. L) 
(Fn. J )) . 

4' Vgl. die Hinwe;.e b~i Luth"d •• io KJ. J10971. 
p6 L (Jl9) und ders., in Leviathan, vorallSSichl­
lieh 11r978. 

4) VgJ . R4dbruch, Der Mensch im Rech., 1961 (1), 
,S; da> . R<'Chtsphilo,ophic. 197J (8), ,86. 
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451 "mmer gerade den Unterdrückten dienh, 
sicht S. in der Tendenz zur .. Verrechtli­
chung. des sozialen Kampfes zwischen Ge­
werkschaften und Unternehmern in die .ge­
ordneten Bahnen ein~ besonderen Rechts­
gangs" (11) 14)'" die Möglichkeil zum Aus­
druck gebrachl, die sozial- und arbeilsrecht­
lichen Nonnen - ein Kompromißprodukl 
- in die staatlich gesel2.te Rechtsordnung ein­
zufügen. Mil anderen Wonen: Indem z. B. 
im Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 in erster 
Instanz die Rechtsanwälte als Prozeßvenre­
ter ausgeschlossen und an ihre Stelle Ge­
werkschaftS- und U mcmehmervenreter in 
das Prozeßverfahren eingeschaltet wurden, 
also" Laien., solllen diese bExponenten des 
großen lmeressenkampfcs, der sich zwischen 
Kapital und Arbeit io unserer Zeil abspielI< 
(Sinzheimer/Fr-aenkeJ, ~Die Justiz". 109 L). 
mit folgender Aufgabe venraul werden: Sie 
solllen dem entscheidenden Richter die so­
zialen Tatbeslände direkl vor Augen führen 
und so eine Verbindung von rechtlichem und 
sozialem Kampf offen zum Ausdruck brin­
gen. Und letzteres, nämlich zu versuchen. 
den tradierten dogmatisch arbeitenden Juri­
sten die sozialen Zusanunenhänge I:U ver­
deutlichen, wobei er sich keineswegs grund­
sär:.dich gegen d,e dogmatisch-juristische Me­
thode "als solche.. wandle (vgl. Kahn­
Freund, 1/41.)". war eines seiner HauptanJie­
gen. Ein weileN:s kann in der Option filr die 
Aufkliirung des Menschen im Sinne des Ver­
nunfunnehmen~ und eines demgernäßen po­
litisch-praktischen Handelns gesehen wer­
den. Parallel hierzu venrat er jedoch auch die 
Vorstellung, wenn die Sozialdemokratie nur 
die .richtigen. Führer h~lte, IViirde sich 
zwangsläufig auch eine .andere. Politik er­
geben - diese Position ist bezeichnend für die 
.Sozialistischen Monatshefte. und die 
• N euen BlälleT für den Sozialismus« -, also 
die Abstrakcion von den g~eJl~chaftlichen 

Verh~hnissen und damil verbunden die Ver­
kürzung auf den gestaltenden. WiUen« von 
im doppelten Sinne führenden Persönlichkei­
ten (\'g1. SinzheimedFraenkel, .. Die Justiz«, 
durchgängig). Desweiteren bestand für ihn 
Demokratie im wesentlichen in einer Metho­
de, welche eine optimale" Füh rerauslese. I:U 

H Vgl. Hinweise und AnsälZ<" zur Diskussion bei 
Luthardt. in: Leviathan, voraussichdich Ih 978. 

'4S So ahN Han, MAYor, Kir! Ma.,. und das Elend 
d<"" Geistes. '94&. 56; Po"''', Zur Dialcluik in 
d" Staatslehre. 196) (}), .01 f.; widersprüchlich 

gewährleisten habe, eine ausgesprochen libe­
rale Ansicht, in der deutschen Tradition ins­
besondere auf Mal< Weber wrückgehend·6

• 

VI 
S. th~oretisches Denken war zugleich von 
Man beeinflußt (vgl. Kahn-Freund, 1/5 L). 
Eine andere wesemliche Quelle ist in den 
Arbeiten des "Germanislen. Ono von 
Gierk" zu sehen. Insbesondere die Deutung 
des Arbeilsvenrages als .. personenrechtli­
ches. Band ist dessen .Priva,recht« endehnt. 
In seinem auch als Brochüre erschienenen 
Vortr~g -Das R,üesyslem" (1~)J9) fonnuliert 
S.: .. Die Arbeiterklasse wird die Aufgabe lö­
sen, wenn sie an die großen Traditionen an­
knüpft, welche die Geschichte der Sozialde­
mokratie ihr überliefen haI. Diese Tra<ütio­
neo bcstehen in dem Geist der Willemchaft­
lichkeit und der Solid.tritiit. Die Arbeilerklas­
se muß sich bewußI bleiben, d:ill nichl ein 
impulsives Wollen sie vorwäns bringen 
kann. sondern nur die klare Einsicht in den 
gesellschaftlichen Zusammenhang der Dinge. 
Verachtec die Theorie nichl! Sie ist der Quell 
aller wirksamen Praxis. Glaubt nichl, daß Ihr 
Lehren uoserer großen Denker entwachsen 
seid. Gerade unsere Zeit. die 50 viele Irrgänge 
der Arbeiterbewegung zeigl, rult unS von 
neuem das strenge Won zu: >ZUrÜck zu 
Mand, Seine Grundlehre von der Einheit der 
Arbeiterbewegung und ihres Befreiungs­
kampfes ist unerschürten, wenn wir sie ~uch 
mit neuem idealistischen Geist erfüllen kön­
nen und wollen« (1/340). Dieses Festhalren 
:m der Aufgabe der Arbeiterbewegung, als 
Zusammenfassung 111er fortschrittlichen ge­
sellschaftlichen Kräfle die Emanzipation der 
Menschen insgesamt herbeiz.uführen - der 
Ausspruch von Friedrich Engels. die Arbei­
terklasse sei die HÜlerin der klassischen bür­
gerlichen Philosophie, drängt sich aul -, 
durchzieht S. Werk. 0110 Kahn-Freund iSl 
zuzustimmen wenn er schreibt: .. Sein gesam­
les Werk iSI ein Aufruf zur Befreiung des 
Menschen" (1/31). He\VoThebenswerl iSI in 
diesem Zusammenhang seine vor allem in der 
Emigralion gefühne breile Auseinanderset­
zung mit den Arbeiten von MOlrx, wobei eine 
Rezeption der damals gerade durch das 

Ha,e. in KJ. 1/1971.64 f. Zur Kritik sieh~ Oerr­
zen, Die sOlioJe Funktion. 4S f. u PS f. 

46 Zu Web,-r siehe Momrnu11. Max W~b<T. GcS<'lI­
'ch~ft, Polilik und Geschichte. '974, Hf.; 44 f. 
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Marx· Engels· Institut in Moskau veröffent· 
lichten 50g. frühen Schriften im Mittelpunkt 
sieht. Auch wenn hier nicht detailliert eine 
krilische Würdigung vorgenommen werden 
kann, so ist S. grundsätzliche theoretische 
und praktische Bereitschaft festStellbar, Mar­
xens Analysen ernst zu nehmen (vgl. 
1l/1l6 L; ')7 f.; t88 1. ; ,11; 169 L; 299 L).ln 
der Auf~rbeitung besteht ein grundsäl.Zlicher 
Unterschied zwischen ihm und jenen heuti­
gen Autoren. welche wie z. B. Fri!2 Vilmar 
behaupten, daß .der Marxismus durch seine 
überbetonung der Eigengesetzlichkeit ge­
sellschaftlicher Prozesse eine verhängnisvolle 
Umerschätzung und Unterbewertung des 
,subjektiven Faktors< (bewirkt).". S. zeigt, 
daß gerade in den sog. frühen Schriften der 
»subjektive f~ktor. eine Grundfigur in der 
Argumenution von Marx gewesen isl. Dar­
über hinaus wird von ihm ~uch nicht eine 
Gegenüberstellung im faktischen Sinne einer 
Auseinanderdividierung von .Früh.- und 
.Spät.-Werk bei Marx und Engels vorge­
nommen. S. meint vielmehr, daß im sog. 
Spätwerk bestimmte Tatbestände -offen- ge­
blieben sind - von Friedrich Engels wird in 
einem Brief an Franz Mehnng vom '4. Juli 
! S9J angefi.ihrt) daß über der Analyse des 
Inhaltlichen die /ormelk Seile vernachlässige 
worden sei: also die Art und Weise, wie 2.. B. 
die »ideologischen Vorstellungen. aus der 
ökonomie entstehen. Andererseil! unter­
stellt er der materialisuschen Gesellschafts­
theorie teilweise ein .kausales" Denken 
(z. B. 11/1.15); d. h. jedwede politischen. 
rechtlichen und bewußtseinsmäßigen Gege­
benheiten würden monokausal aus ckr öko­
nomie .abgeleitet., was aUerdings als unzu­
treffend bezeichned werden muß". 
In den in der Emigration vertaßten Schriften 
wird der Dualismus von SL3al und Gesell­
schaft. welcher in methodischer Hinsicht we­
sentlich für seine früheren Schriften gewesen 
ist •• aufgehoben«. Der -SWt" wi rd nicht 
mehr als eine üb"r der Gesellschaft stehende 
statische Einrichtung definiert. sondern als 
bFunktion u der Gescllschah verstanden. wei­
che ihn zugleich auch hervorgebracht hat 
(11 Ir 87; 'JO L; 99). Andererseits hält S. jedoch 
weiter an der Auffassung fest, daß der Sta~t 

47 Vi/m~r. in APuZG, B !8174. 4. M,j '974. } I. 
(11). Es wäu durchaus zu seinem Vorteil. "".on 
Vilm>r sich einmal einige S chri(t~n von M>n' 
und :Engels zu Gemüte führen wUrde. Die Pro­
blem.,ik des sog. subjektiven Faktors witd kht 

die .. unentbehrliche obersIe InStanz für die 
Wahrung der Einheit der gesellschaftlichen 
Kräfte« sei (11118),)03. er pliidien dafür. auf­
grund einer von ihm für unausweichlich ge­
hahenen Zunahme von Eingrlf-len des Staates 
in die gesellschaftlichen Abläufe, .daß der 
Gesetzgeber in einem starken Staate einen 
Bundesgesnossen findet. Sozialc-s Recht und 
starker Staat hängen innerbchSt lU sammen. 
Wer eine weitere Fortbildung dcs sozialen 
Rechts fordert. muß auch das Dasein eines 
starken S~t(!S wollen. (111189). Trot1. seiner 
erheblichen Problematik - u. a. ist das POSt· 
ulat eines .starken Scaates« viel 2U ~bstrakt 
und von den je konkret zu bestimmenden 
gesellschaftlichen Auseinandersell'.ungen los­
gelöst; erst dann wäre es nämlich möglich die 
Fnge zu prüfen, welchen Handlungsspiel­
raum ein demok~tisch-bürgerlicher Verlas­
sungsstaat innerhalb einer kapit.alisllSchen 
Gesellschaft hat - ist diese Posüion grundle­
gend verschieden von der eines . totalen Staa­
tes- a la earl S,hmirc (vgl. 11/75 1.). 

VII 
S. ist Stets ein .Iiberaler" SOlialist gewesen. 
Im Zentrum stand ihm das Bemi.ihen um eine.> 
Synthese von Arbeiterbewegung und Bürger­
tum, unter dem Aspekt ciner von "beiden. 
gemeinsam durchgefühnen menschengerech­
ten Entwicklung der Gesellschaft insgesamc. 
Er plädiene für eine Zusammenfassung von 
materialistischer und bürgerlicher Wissen­
!chaft dahingehend, um aus .beiden- metho­
dischen Ansätzen die seiner Ansicht nach 
über die jeweils konkrete Bedeutung hinaus 
angenommene .Richtigkeit. generelle 
Grundsätze festzuhalten für zukünftige wis­
senschaftliche Jmd menschliche Erkcnntnis. 
Abschließend sei noch die Frage gestellt. ob 
nicht in den referienen Argumentationen S. 
von vornherein Grundannahmen vorhanden 
waren, die seinem subjektiven Wollen nach 
Befreiung der Menschen insgesamt und der 
Erstrcbung einer humanen Gesellschaft 
. Grenzen- gesetzt haben. S. hält zwar die 
von Marx formulierte Ansicht, daß der Pro· 
duktionsprozeß ~ich als Arbeits- und in der 
kapit.alistischen Gesellschaft zugleich auch 
als Verwenungsprozeß darstellt, für ZUlref-

erkannt z . B. in • O.r acht~ehO!e Bromai .. de, 
Louis Bonlp.rt...,. MEW 7 lInd i" der beruhm­
ten . Inaugur:rladres<e-. MEW ,6. 

~8 Vgl. E,4(h~. Egoismus und Gemeinwohl. 
!97}. '00 I. 

45.3 
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454 fend, nicht jedoch die methodisch und poli­

tisch-praktisch hiervon nichl zu lösende 

Mehrwentheorie. Die Arbe;tskrah wird also 

nicht als die allein wenschöpfende Potenz 

angesehen, sondern Arbeitskr:lft und K..'pilal 
werden gemeinsam als die enrscheidenden 

.Produktionslaktoren u begriffen (vgl. 

»Grundzüge«, J}. Anm. 3). Dies implizien 

notwendigerweise, daß sowohl Kapital und 
Loh narbeit, orga.nis.:llorlsch ausgedrückt 
durch Gewerkschaften und Unternehmer­

verb:inde, ein über alle Gegensätze hinweg 
bestehendes instrumentelles gemeinsames 1 n­

teresse an der stetigen Vermehrung der Pro­

duktion haben müssen. Hieraus folgt, daß die 

Produktion als solche losgelöst wird aus ih­
rem gesellschaftlichen Zusammenhang, daß 
der Verwerr.ungsprozeß methodisch gleich­

falls wie der Arbeirsprozeß als unabh~ngig 

von Produktions-, Eigentums- und Herr­

schafts verhältnissen verstanden wird. Dem­

zufolge vermag S. nicht mehr gen au die zy­

klisch auftretenden Winschaftskrisen mit in 
seine Konzeption einzuarbeiten. es verbleibt 

ihm nur die Hoffnung, daß bejde Adressaten, 

Arbeiterbewegung und Bürgenum. nicht 

3useinanderstreben sondern unter prim.ipiel­

leT Beachtung des Paritätsgedankens zusam­

men die politische und ökonomische Krise 
zu überwinden trachten. Aufgrund dieses 

Sachverhaltes bleibt es lraglich. ob und in­

wiefern - insbesondere angesichts der funda­
mentalen Polarisierung ].wischen den poli­

tisch-sozialen Gruppen in der Endpluse der 

Weimarer Republik. ",elche indrek,t auch von 
S. durch die Forderung eines Zusammenge­

hens dieser Gruppen als zentraler TatbeStand 

anerkannt und darüber hinaus auch theore­

tisch in der AuOösung der Grundlagen des 

kollektiven Arbeitsrech!s (z. B. IIJ 3 ~ 1.; 

49 N,chzutrageo ist noch, d.Jl der aus d~m Nach­
bß v~röffcodichtc Aufsau DtzJ W.!Jbild Je< 
bürgerlichtn R.eclw (IUJ131.) einem Vortng S. 
vorn I S. Januar '932 im F rank/ufter .Insti,u, 
für Sozi:Jforschung. entstamm,. Vgl . Frankfur­
ler 'Ztilung. Nr. HISonntag, 17. J~nu .. ',p, 
Zweiles Morgenbi.", S. 4· Don findct sich eine 
Rrlerierung difst'$ Vortrag.::; . D.n Hinweis zur 
Nachforschung verdanke ich A. v. Briinncck 
(Hannover). O~ M..nuskrip' die,., Vortrages 
gab S. seinem damaligen Assi, .. nlen Prof. F .... nz 

273 1.; Sinzheimer/FTIunkel, .Die Justiz«) 

ana!ysien wird - dieses Grundpostulat über­

haup' Aussicht hatte, praktisch zu werdcn. 
In diesem Zuummenhang dari jedoch nicht 
übersehen werden, daß S. sich nie jene so 
beliebte politisch-reaklionäre • Freund­

Feind-Bestimmung« zu eigen gemacht hat, 
welche ihren materiellen Kern in der in den 

Formen des Rechts (Kriminalisierung, Pöna­

lisierung. Verbot) geführten demokratiewi­
dogen Ausgrcl17.ungs- und Ächtungspolitik 

politisch Andersdenkender hat. Und poli­
tisch Andersdenkende waren und sind in der 

deutschen Geschichte vor allem "Linke .. ge­
wesen. S. formulierte im März 1928 in der 

.. Chronik. der .Justiz., angesichts der reak­

lionären politischcn Stra/jusliz gegen Kom­

munisten und angesichts der von Morin 

Liepm4nn 1928 veröffentlichten Schrift 

»Kommunistenprozesse. : .Eine jede Zeic 
braJ<chc ihren radikalen Widerspruch. Eine 
jede Zeit braucht Kelzer, Aufklärer. Soziali­

sten und Kommunisten. Denn nur dadurch 

schreiten wir voran auf der Bahn einer steten 

Verbesserung unserer menschlichen Zustän­

de, die im Sumpf erstarren, wenn nicht das 
ewige GärungsprInzip in ihnen wirkt<' (Sinz~ 

heimerlFratnkel, .Die Justiz., 144 (Hvrhg. 

i. T)). 
Es bleibt zu wünschen, daß diese sorgfiltige 

Ausgabe wichtiger Arbeiten von Hugo Sinz­

hei mer eine weite Verbrcirung findet, daß 

sich insbesondere die Kritiker seiner Analy­

sen mit der Sorgfalt mit seinem Werk ausein­

anderseezen, die es nicht nur unbestreitbar 
verdient. sondern mit der sich S. selbst stets 

mit anderen Positionen auseinandergcset'Zt 

hat'·. 
Wollgang Lutbardt 

Mestilz. Di=r ermöglichte den Abdruck in der 
vorliegenden zweibändigen Ausg.be. An der 
d.m.ligen DiskU<5ion nahmen u. 3 . Max Hark· 
heimer, Paul Tillich, Karl Mannheim, Karl 
Mentlickc leil. 
Es schein, mir bneichnend zu sein, daß in 
Kürschners Deutscher Gelchrtenlulendcr in al­
I.n Ausgaben nach '94\ mi, keinem WOrt S. 
erwähnt bzw. angefühn wird. Die lerzle Erwäh· 
nung findet .ich in der Ausgabe von' 9 }o. 
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Al/red Rinken, Einführung in das jllrUtische 
Studium, Mimehen : C. H. Beck (Schn/tenYel­
he der jun·stisdun Sch~lung. He/r 9) 1977. 
)04 S .• DM )4.Bo 

Von einem in der Rdormdiskussion und der 

alltäglichen Studienrdorm engagierten 

Hochschullehrer wird man zur Einführung 

in das juristische Studium keme Studientips, 

keinen gehobenen 5tudienplao erwarten. A. 

Ri nken wünscht sich denn auch als Leser 

nicht den schein- und examensorientierten 

Studenren, sondern . den Studenten, der trotZ 

des Leislllngsdru<:ks lind der Oberlüllungs­

misere an den Hochschulen dlS Vorhaben 

eines selbstimdigen wissenschaftlichen, und 

das heißt zugleich: eines kritischen Studiums 

noch nicht aufgegeben hat- (5. 3). Die hlnd­

werkliehe Seire wissenschaftlichen Arbeirens 

wird zwar nicht vernachlässigt (S. 118 H.) 
und es fehle auch rucht an rnforTIl,tionen 

über den Srudicnbetrieb (Veranstaltungsfor­

men, Srudic.nproblcme) (S. 89 ff.). D~s 

Schwergewicht der ,Einführung. - eher eine 

Einführung in Probleme des juristischen Stu­

diums - liegt jedoch (\) luf einer Darstellung 

der herkömmlichen und rdormienen SIlI­
dien-Modelle, sowie einem informierten Ab­

riß der R.eformdebatre; (l) einer Gegenüber­

stellung der Vielfalt juristischer Berufsfelder 

und den .einfihigen. juristischen Leitbildern; 

(}) und schließlich auf der Diskussion der 

Abhängigkeit eines jeden Konzepts der Juri. 

srenausbildung von wissenschaftsthcoreu­

sehen und geseJlschaftspolitischen Positio­

nen. Gerade in diesem Punkt zeigt sich eine 

reiche Themenpalelle : die Verzahnung von 

St.aatsfunktionen, Juristenfunktionen und 

Juristenausbildung, die zugrundeliegende 

Verfassungstheorie, die Krise der juristischen 
Dogmatik und Methodenlehre, wissen­

schaflstheoretische Grundproblemc der 50-
zialwissenschaftcn, die Relevanz der SOl'.iaJ­

wjsscnschallen elc. 
Rin ken formuliert drei K,;te,;en, denen eine 

,Einführung. genügen soll (5 . tOl fl.). Sie 
sind z.war gemünzt auf die z3hlreichen Ein­
führungen _ ... in das Recht<, -. , . die Rechts­

wissenschaft., -... in das juristische Denken. 

etc . Sie lassen sich aber auch auf seine Arbeit 

anwenden. - Es soU eine erste allgemeine 
Orientierung gegeben werden, die auch Kon­

sequenzen für die Sludienpraxis hat. - Aber 

welcher Orientierungswen oder ln/omul­
tionsgehau kommt der breiten Schilderung 

der Ausbildungs-Modelle, Sludienpläne und 

der Wiedergabe von Ausbildungsgesetzcn 

zu? Diese Frage betrifit nicht nur den Wert 

für den Studienanfänger ; sie stellt sich ganz 

zentral bei einem Vergleich der verschiede­

nen ein - und zweistufigen Ausbildungsgän­

ge und wird spätestens nach J980 b~i der 

Frage der Vergleichbarkeit der di"erscn Mo­

deUe virulent. Auf welcher Ebene können 

eigentlich die verschiedenen Studiengänge 

verglichen werden? Die Hofberichterstar­

tUng uber -Modelle. inlormien jedenfalls 

nicht - das sieht der Aueor selbst deutlich 

(5 . 67) - über die .Praxis. bei Hofe. 

Eine Einführung soll zugleich eine an­

spruchsvolle Problemorienlierung vcrmit­

Ie.ln. - Die hohen Standards, die der Autor 

sich selbst gesetzt hat - Probleme des Rech ts , 

der Rechtswissenschaft, juristische Standes­

vorstellungen und Berufspraxis, Fragen des 

Verhältnisses von Theorie und Praxis, der 

Verwissenschaftlichung der juristischen Aus­
bildung und des Verhältnisses von Rechts­

wissenschaft und Sozialwissenschaften zu be­

handeln - erfüllt cr weitgehend (vielleicht 

sind die Kontroversen über Prüfung und 

Ev~luat.ion etwas :zu kun gekommen); aber 

er gerät streckenweise in Konflikt mit dem 
d rinen Ziel: Eine verscändliche Oricnrie­

rungshilfe zu verfassen, die an den Erhhrun­

gen und Fragen des Studienanfängers an­

knüph. - Fraglich dürfte es beispielsweise 
sein, ob ein juristischer Studienanfänger (und 

auch ein Fortgeschrillener) heure noch etwas 

mit einer, zudem knappen, plötzlich abbre­

chenden Einführung in den Posidvismus­

stfeit in der deutschen Soziologie anfangen 

kann (5. 130 IL). Die Namen Popper, Alben, 
Adorno und Habennas fallen im Studienall­

t~g wohl ohnedies eher bei den intellektuel­

len Schaukämpfen vor den Bibliothekstüren . 
Aber nicht nur die Disunz zum Lernbet,;eb 

und der Schwierigkeitsgrad lassen Zweifel am 

Adressatenkreis aufkommen (ganz zu 

Schweigen vom Preis). Bei der Lektüre der 

Passagen über die Geschichte der juristischen 
Sludienreforrn, über juristische Leitbilder, 

den Wandel der Stxusfunktionen, der juristi­

schen Methodenlehre und über wissen­

schaflSlheorctische Grundllgenprobleme 

dürfte der einzige oder vorrangige AdreSi4t 
nicht der Studienanfänger sein - auch nicht 
derjenige. der der Empfehlung des Autors 

folgt (S. l) und .das Büchlein auch für Ar­

beitsgruppen als Arbeitshilie« nutzbar 
macht. Die Adressaten des ,Büchleins. dürl­

{en viel eher ~lle _an der Ausbildung Beteilig-
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len. (5. I) oder Imeressienen sein: Reform­
Planer, Poliliker, Praktiker, Dozenlen an ju­
ristischen Fachbereichen und die Srudenten 
- denn .ohne die inlonnicne Mitarbeit der 
Stlldemen ist jede Studienrdorm zum Schei­
lern ,'eruneilt; ohne ihr behJlTliches Drän­
gen wird sich in unseren Fakulülen, Prü­
lungs~mlern, Ministerien und Parlamcmen 
nichts bewegen, werden die Rcformansätze 
der letzlen Jahre bald in die Bahnen des 
Herkömmlichen zuruckgelcilel sein .• (5 . ~) 
Die Arbeit von Rinken wird, indem sie das 
Speklrum der Probleme einer juristischen 
Studienrdorrn oHenhält, ihre Meriten in der 

Diskussion um § Sb DRiG erwerben. 
H/lberl ROllleulhner 

Die prel.""erta Arbaltablbllothek 
fÜr Studium und Praxla 

Herausgegeben von Ernesto Grassi 

Wissenscrlahlicher Beirat, 
Prol. Or jur. Erhard Oef\f\mger. 
Univ. Fraflkfurt/M .. Prof. Dr. jur, Karl 
K'oeschell. UnIY. F,eiburg/Br. 

Rechtswissenschaften 

Thomas Blanke/Raine, Erd/ 
Ulroch MuckenbergerJUlfich Slascheil (Hg.) 
(Uf\iv. Frankfurt/M,) 

Kollektive. Arbeltarecht 
Band 1; (1840-1932) 
rororo studium Band 741DM 1 5.80 
Band 2: (1933'1974) 
roraro sludlum Baf\d 75JDM 16.80 

Anne·Eva B,auneck (Univ. Gießen) 
Allgemeine Kriminologie 

rororo studium Band 57/0M 12.80 

Bernhard Grossfeld (UniY, MünSler) 
Unter Mitwirkung VOfl Cord Joachim Heise 

Prallla des Internationalen Prlvat- und 
Wirtschaft.recht, 

Rechlsproblememull inaJionaler Unlelflehmefl 
roro,o sludium Band 7610M 11,80 

Winfried Hassemer (Univ. Frankfun/M.) 
Stratrechtsdogmatlk und KTlmlnalpolltik 

roro,o sludium Band 56/DM 9,80 

Martin Kllele (Unlv Köln) 
ElnfÜhnmg In die $taablehre 

rorora studium Band 3S/OM 14.80 

Peler NoU (Unlv, Zli,ich) 
Ge.elzgebungSlehre 

,0rOlO studium Band 3 710M 8.80 

Karl-Dieler Opp (Uni". Hambu,g) 
Soziologie Im Recht 

rororo stUdium Band 52/DM 9,80 

Pete, Reiseh (Univ. Bonn) 
Unternehmen.recht 1 

Unternehmensprlvat,echt : 
Handels- und GeselJschaftsrechl 
rororostudlum Band 45/DM 7,80 

Unternehmen.srecht 2 
Aktlen - und Konzemrechl , 
Mitbestimmung uf\d Fusionskontrolle 
rororo studium Band 47 10M 9.80 

Klaus TIedemanQ (Univ, f'reiburgJ8r ) 
Wlrtllchattsatratrecht und 
WJrt5<:hattakrlminalität 

Band 1: Allgemeiner Teil 
rororo slud'um Band 85JDM 1 6.80 
Band 2: Besonderer Te il 
rororostudium Band 8B/DM 1,5.80 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1977-3-434 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 08:54:56. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1977-3-434

